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Achtung! Einsendungen 
für die Septemberausgabe
Redaktionsschluss für Manuskripte  
(auch Veranstaltungen): 1. August 2014 
Wichtig: Artikel für den Kammerteil müssen 
bereits einige Tage vor dem Redaktions-
schluss bei den Kammern vorliegen.

Anzeigenschluss für gewerbliche Anzeigen 
und Kleinanzeigen (kostenpflichtig): 
12. August 2014

Seite 932	 BMEL
Bei der Frühjahrs-Delegiertenversammlung der 
BTK berichtete Min.Dirig.in Dr. Karin Schwaben-
bauer über die aktuell im Veterinärbereich des 
Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) bearbeiteten Themen. 

Seite 942	 Geschichte
Anlässlich des 150. Geburtstags Robert von Os-
tertags in diesem Jahr erinnert Prof. Dr. Dieter 
Großklaus an die Auflösung des Bundesgesund-
heitsamtes sowie an die Schließung des Ro-
bert-von Ostertag-Instituts im Jahre 1994 und 
hinterfragt diese politischen Entscheidungen 
kritisch.

Seite 950	 Pharmakovigilanz
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) weist aus aktuellem 
Anlass auf die Gefahr der Permethrinintoxika
tion bei Katzen durch für Hunde zugelassene 
Ektoparasitika hin. 

Seite 956	 ATF
Die Akademie für tierärztliche Fortbildung (ATF) 
gedenkt des Verstorbenen Dr. Helmut Degen und 
informiert über den Start des nächsten Durch-
gangs der ATF-Akupunkturkurse sowie über den 
ATF-Newsletter, einen neuen Service für ATF-
Mitglieder.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), ist vom 
Greifswald University Club (GUC) mit dem „Greifswald Research Award“ ausgezeichnet worden. 
Damit würdigt der Universitätsclub die langjährige Forschungsarbeit des Wissenschaftlers in 
der Infektionsbiologie. Auf einer Feierstunde in der Universität Greifswald lobte der Präsident 
der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Prof. Dr. Jörg Hacker, Mettenleiters 
erfolgreiche Verbindung von grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung und erinnerte 
daran, dass der Geehrte bereits in den 1980er Jahren einen der ersten Markerimpfstoffe gegen  
die Aujeszkysche Krankheit bei Schweinen entwickelt habe. Ausdrücklich hob Hacker die Rolle des 
FLI und seines Präsidenten bei der Tierseuchenbekämpfung auf nationaler und internationaler 
Ebene hervor. Bei Tierseuchenausbrüchen sei es nicht zuletzt der sachliche und beruhigende 
Ton Mettenleiters, der sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde.
� FLI/pf

90 Jahre OIE 
Auf der Generalversammlung in Paris würdigte Dr. Maria Flachsbarth, Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, die erfolgreiche 
Arbeit der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE). Die jährlich stattfindende General-
versammlung der OIE bietet den Vertretern der 178 Mitgliedsländer ein Fachforum für die 
Diskussion über aktuelle Aufgaben und die Fortschreibung der Standards. 

Mit Staatssekretärin und Tierärztin Flachsbarth nahm erstmals eine politische Ent-
scheidungsträgerin aus Deutschland an der Generalversammlung teil. Die Funktion der 
amtierenden Präsidentin hat mit Dr. Karin Schwabenbauer, Leiterin der BMEL-Unterab-
teilung Tiergesundheit und Tierschutz, seit 2012 eine weitere deutsche Tierärztin inne. 

Die OIE wurde 1924 in Paris als zwischenstaatliche Einrichtung gegründet. Anlass 
war die dringende Notwendigkeit, die katastrophalen wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Tierseuchen wie der Rinderpest und der Maul- und Klauenseuche einzudämmen. 
Heute befasst sich die OIE mit einem breiten Spektrum an Aufgaben mit dem Leitziel, die 
Tiergesundheitslage in der Welt zu verbessern. 1995 wurden die Leitlinien der OIE zur 
Diagnostik und Bekämpfung der wichtigsten Tierseuchen von der Welthandelsorganisation 
WTO als internationale Referenzstandards anerkannt. Sie sind damit auch maßgeblich 
für tiergesundheitliche Schutzmaßnahmen beim Handel. � BMEL/pf

Forschungspreis für FLI-Präsident 
Mettenleiter

PEI mit neuer Zuständigkeit
Seit dem 1. Mai 2014 ist das Paul-Ehrlich-In-
stitut (PEI) für die Zentrale Genehmigung von 
Feldversuchen immunologischer Tierarznei-
mittel außerhalb wissenschaftlicher Institute 
in Deutschland zuständig. Solche „Feldversu-
che“ werden zur Vorbereitung einer Zulassung 

oder während des Zulassungsverfahrens dieser 
Tierarzneimittel durchgeführt. Mit der neuen 
Zuständigkeit kann die Genehmigung nun mit 
einem Antrag beim PEI erfolgen, auch wenn 
der geplante Feldversuch Betriebe in mehr als 
einem  Bundesland betrifft. � PEI/pf

Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Nach den letzten Bundestagswahlen  
wurde das für die Tierärzteschaft zustän
dige Bundesministerium neu organisiert 
und umbenannt, da der Bereich Verbrau-
cherschutz in das Justizministerium ver-
lagert wurde. Davon ausgenommen wurde 
aber der gesundheitliche Verbraucher-
schutz, der weiterhin zum Aufgabenbereich 
des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) gehört. 
Regelmäßiger Tagesordnungs-
punkt der Delegiertenversamm-
lungen der Bundestierärzte
kammer (BTK) ist ein Bericht 
aus dem Veterinärbereich des 
BMEL. Dankenswerterweise hat 
sich hierfür erneut die Leiterin 
der Unterabteilung Tiergesund-
heit und Tierschutz der Abtei-
lung Ernährung, Lebensmittelsicherheit 
und Tiergesundheit im BMEL, Min.Dirig.in 
Dr. Karin Schwabenbauer, zur Verfügung 
gestellt; den Bericht finden Sie ab Seite 
932. Diese Besuche aus dem Ministerium 
nutzen die Delegierten stets auch für den 
persönlichen Austausch zu wichtigen ak-
tuellen Themen, sie sind daher besonders 
wertvoll für den Berufsstand. 

Umstrukturierungen von Bundes-
ministerien und ihren nachgeordneten 
Behörden sind bekanntlich v.  a. nach 
Neuwahlen keine Seltenheit. Sie können 
unterschiedlich starke Konsequenzen nach 
sich ziehen. Im Falle des BMEL blieb aus 
Sicht der Tierärzteschaft de facto alles 
beim Alten. In der Vergangenheit gab es 
aber eine Umstrukturierung, die damals  
die Tierärzteschaft nicht gerade erfreute 
und weitreichende Konsequenzen nach  
sich zog: die Auflösung des Bundesgesund-
heitsamtes im Jahre 1994. Robert von Os-
tertag gilt als Pionier des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes und ist Namensgeber 
des Ehrenzeichens der BTK. Sein Name 
schmückte bis zu dessen Auflösung auch 
das Institut des Bundesgesundheitsamtes. 
Anlässlich des diesjährigen 150. Geburts-
tags von Robert von Ostertag und in Ge-
denken an seine herausragende fachliche 
Leistung wird im Beitrag ab Seite 942 die 
Entscheidung von 1994 von einem direkt 
Betroffenen noch einmal kritisch betrachtet 
und hinterfragt. 

Ihre

Susanne Platt

Tierarzneimittel und Impfstoffe  
gestohlen!
Der Logistikdienstleister ThermoMed (trans-o-
flex ThermoMed GmbH & Co. KG) hat darüber in-
formiert, dass aus seinem Auslieferungsdepot 
in Neuss Sendungen verschiedener Arznei
mittelhersteller – darunter auch von den 
Veterinärfirmen Intervet Deutschland GmbH, 
Merial GmbH, IDT Biologika GmbH, Virbac Tier-
arzneimittel GmbH und Zoetis Deutschland 
GmbH – entwendet worden sind. Im Fall der 
Veterinärfirmen handelt es sich um eine sehr 
begrenzte Anzahl von Arzneimitteln und Impf-
stoffen. Durch den Direktvertrieb dieser Firmen 

an Tierärzte und den autorisierten pharmazeu-
tischen Großhandel, der seinerseits die Tierärz-
te beliefert, ist die Verbringung gestohlener 
Arzneimittel und Impfstoffe in die legale Liefer-
kette ausgeschlossen. Sollten Ihnen als Tier-
arzt oder Großhändler aber Tierarzneimittel 
außerhalb der legalen Lieferkette angeboten 
werden, informieren Sie bitte umgehend die 
genannten Firmen. Es kann möglicherweise 
die Kühlkette unterbrochen sein, was zu einer 
Beeinträchtigung der Wirksamkeit und Qualität 
der Tierimpfstoffe führen kann.� red
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Die Deutschen lieben Heimtiere: In über ei-
nem Drittel der Haushalte in Deutschland 
leben 28  Millionen Katzen, Hunde, Klein-
säuger und Ziervögel. Das ergibt eine neue 
repräsentative Erhebung zur Heimtierhaltung 
in Deutschland, die der Zentralverband Zoolo-
gischer Fachbetriebe Deutschlands e. V. (ZZF) 
und der Industrieverband Heimtierbedarf e. V. 
(IVH) beim Marktforschungsinstitut Skopos in 
Auftrag gegeben haben. Darüber hinaus pla-
nen 1,6 Millionen Haushalte ganz konkret, sich 
ebenfalls Heimtiere anzuschaffen, v. a. Hunde 
und Katzen. 

Zu einem großen Teil hat die Ende 2013 
durchgeführte Erhebung bisherige Erkennt-
nisse, z. B. zur Rangfolge der Beliebtheit von 
Heimtieren, bestätigt: Das Lieblingstier der 
Deutschen ist die Katze. Insgesamt gibt es 

11,5 Millionen Katzen in 19 Prozent der Haus-
halte. An zweiter Stelle folgen 6,9 Millionen 
Hunde in 14 Prozent der Haushalte. Darüber 
hinaus gibt es 6,1 Millionen Kleinsäuger in 
6 Prozent der Haushalte. Der mit Abstand be-
liebteste ist das Zwergkaninchen; insgesamt 
gibt es in Deutschland 3 Millionen Exemplare.
Unter den 3,4 Millionen Ziervögeln sind die 
Wellensittiche besonders häufig vertreten. 
Zierfische leben in 2 Millionen Aquarien und 
1,7 Millionen Gartenteichen. In der Aquaris-
tik sind v. a. Süßwasseraquarien gefragt; nur 
fünf Prozent der Aquarianer pflegen Meerwas-
seraquarien. Außerdem werden Terrarientiere 
in insgesamt 800 000 Terrarien gehalten. Zu 
den beliebtesten Terrarientieren gehören mit 
33 Prozent Schildkröten, vor Agamen (26 Pro-
zent) und Schlangen (18 Prozent).� IVH/ZZF

BMEL stößt Maßnahmen zum 
Schlachtverbot trächtiger Tiere an
Wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ankündigte, soll 
die Schlachtung trächtiger Kühe nur noch im Ausnahmefall, etwa im Rahmen von Not-
schlachtungen oder Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, geduldet werden. Laut BMEL 
wiesen wissenschaftliche Erkenntnisse aus jüngster Zeit darauf hin, dass Schlachtungen 
gravider Rinder in Deutschland und in der EU nicht nur Einzelfälle seien und sich daher 
ein Handlungsbedarf ergäbe. Ein Thema, das die Bundestierärztekammer (BTK) initiiert 
hatte und dabei ein grundsätzliches Verbot der Schlachtung tragender Färsen und Kühe 
sowie die zwingende Notwendigkeit einer europäische Lösung forderte.

Denn auch wenn belastbare Statistiken fehlen, stellt doch jede einzelne Schlachtung 
einer hochträchtigen Kuh ein Tierschutzproblem dar: So empfinden Feten zumindest ab 
dem letzten Drittel ihrer Entwicklung bei der Schlachtung des Muttertieres Schmerzen 
und Leiden, bis sie selber infolge von Sauerstoffmangel sterben. Die Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundeslandwirtschaftsministerium, Maria Flachsbarth, erklärte 
dazu: „Wir sind deshalb bereits in Brüssel aktiv geworden und werden auch weiterhin bei 
der Kommission einfordern, sich der Lösung des Problems anzunehmen.“ Die Kommission 
habe bereits zugesagt, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ein 
Mandat zur Klärung der noch offenen Fragen zur Problematik des Schlachtens trächtiger 
Tiere zu erteilen. Aus Sicht des BMEL soll dabei auch die Notwendigkeit von Regelungen 
zu Betäubungs- und Tötungsverfahren für Feten geprüft werden. 

Darüber hinaus kündigte Flachsbarth an, ein entsprechendes Forschungsprojekt zu 
beauftragen, um die Ursachen des Schlachtens trächtiger Tiere in Deutschland herauszu-
finden. Dabei sollen Erkenntnisse über die Anzahl tragend geschlachteter Tiere gesammelt 
und auch die verschiedenen Tier- und Nutzungsarten berücksichtigt werden. Neben dem 
weiteren Fortgang der auf EU-Ebene angestoßenen Maßnahmen prüft das BMEL derzeit, 
inwieweit es Spielraum für nationale Vorschriften gibt, die Abgabe hochträchtiger Tiere 
zum Zwecke der Schlachtung oder deren Transport zu beschränken.		  BMEL/pf

Spruch des Monats
„Die Bundestierärztekammer ist ein Ministerium.“

(Antwort eines Prüflings, eingereicht von Prof. Dr. Wolfgang Klee, München)

Die Redaktion freut sich über weitere Zusendungen von potenziellen „Sprüchen des Monats“ an dtbl@btkberlin.de.

Die Katze ist der Deutschen  
liebstes Heimtier
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Viele Änderungen auf europäischer Ebene
Bericht aus dem BMEL

von Karin Schwabenbauer

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesre-
gierung macht einige Aussagen zu Fragen, 
die den Veterinärbereich betreffen. Neben 
Forderungen zur Weiterentwicklung des Tier-
schutzes, wie die Einführung eines Prüf- und 
Zulassungsverfahrens für Stalleinrichtungen, 
wird die sinnvolle Zusammenführung des Tier-
gesundheitsrechts und des Tierarzneimittel-
rechts in einen einheitlichen Rechtsrahmen 
gefordert. Die Ausfüllung dieses Auftrags wird 
die Fachabteilung in den kommenden Jahren 
mit Sicherheit intensiv beschäftigen! 

Bekanntermaßen hat das neue Ressort 
BMEL bereits einen Ministerwechsel hinter sich. 
Bundesminister Christian Schmidt hat durch 
die neueste Hausanordnung auch Änderungen 
in der Abteilung 3 vorgenommen, von denen 
die Veterinärreferate aber nur wenig betroffen 
sind (s. u.).

Durch den Organisationserlass der Bundes-
kanzlerin vom 17. Dezember 2013 wurde die 
Zuständigkeit für die Verbraucherpolitik dem 
Bundesministerium der Justiz übertragen. Das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) erhielt 
somit die Bezeichnung „Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft“ (BMEL). Als 
weitere Folge erhielt das Bundesministerium 
der Justiz die Bezeichnung „Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz“. 
Der Verbraucherschutz im Bereich Ernährung 
und Lebensmittel verbleibt weiterhin im BMEL. 

Organisatorische Maßnahmen im  
Veterinärbereich des BMEL
Im Rahmen der Umsetzung des Organisations-
erlasses wurden folgende organisatorische 
Maßnahmen im Veterinärbereich getroffen:  
Die bisherige Unterabteilung 31 „Ernährungs-
politik“ erhält mit geändertem Aufgabenbe-
stand die numerische Bezeichnung 21. Durch 
die Verlagerung dieser Unterabteilung aus der 

Abteilung 3 in die Abteilung 2 folgt, dass die 
bisherige Unterabteilung 32 „Sicherheit der 
Lebensmittelkette“ mit geändertem Aufga-
benbestand die numerische Bezeichnung 31 
und die bisherige Unterabteilung 33 die nu-
merische Bezeichnung 32 erhält. Einzelhei-
ten zu den geänderten Aufgabenstrukturen 
können dem Organisationsplan entnommen 
werden, der auf der Internetseite des BMEL 
unter www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/
Minister ium/Organisationsplan.pdf?__
blob=publicationFile abgerufen werden kann. 
Aktuell werden im Veterinärbereich folgende 
Themen schwerpunktmäßig bearbeitet:

Tierschutz 
Versuchstiere
Nachdem im Sommer 2013 die Neuregelung 
im Bereich Schutz von Versuchstieren durch 
Änderung des Tierschutzgesetzes und Erlass 
der Tierschutz-Versuchstierverordnung in Kraft 
getreten ist, wurde nun auch die Versuchstier-
meldeverordnung neu gefasst. Die Neufassung 
ist im Dezember 2013 in Kraft getreten, sodass 
die Daten zur Verwendung von Versuchstieren 
des Jahres 2014 nach den neuen Anforderun-
gen erhoben und 2015 gemäß den Vorgaben 
der EU-Richtlinie an die Europäische (EU-)
Kommission gemeldet werden können. 

Schweine
Im Bereich Tierschutz bei Schweinen werden 
nach wie vor die Themen

−− Verzicht auf die betäubungslose Ferkelkas-
tration und

−− Verzicht auf das Schwänzekupieren
bearbeitet. Deutschland beteiligt sich außer-
dem an einer Arbeitsgruppe der EU-Kommis-
sion, die Leitlinien für Tierhalter zur Vermei-
dung von Schwanzbeißen und Verzicht auf 
Schwänzekupieren sowie im Hinblick auf ge-
eignetes Beschäftigungsmaterial erarbeitet. 

Die Umstellung auf die Gruppenhaltung von 
Sauen ist inzwischen zu mehr als 99 Prozent 
abgeschlossen.

Kaninchen
Am 10. Februar 2014 ist die Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung, mit der Anforderungen an die 
Haltung von Kaninchen zu Erwerbszwecken 
festgelegt werden, verkündet worden. Die 
Regelungen treten im August 2014 in Kraft. Die 
Verordnung regelt Mindestanforderungen an 
das Platzangebot, die Bodenbeschaffenheit, 
die Strukturierung der Haltungseinrichtung, 
Stallklima, Licht, Rückzugsräume, Fütterung 
und Tränke, Kontrolle der Tiere, Aufzeich-

nungspflichten und Zucht. Außerdem wird 
ein Sachkundenachweis vorgeschrieben. Damit 
gibt es erstmals spezifische Tierschutzrege-
lungen, die den Tierschutz in der erwerbsmä-
ßigen Kaninchenmast und -zucht erheblich 
verbessern werden. 

Weitere Themen
Weitere Themen im Bereich Tierschutz sind 
u. a.:

−− der angestrebte Verzicht auf nicht-kurative 
Eingriffe

−− die Problematik des Schlachtens trächtiger 
Tiere

−− die seit Februar geltende Verpflichtung von 
Nutztierhaltern zur tierschutzbezogenen 
Eigenkontrolle unter Einbeziehung von 
Tierschutzindikatoren

−− die Umsetzung der Koalitionsvereinbarun-
gen, die u. a. die Erarbeitung eines Prüf- 
und Zulassungsverfahrens für serienmäßig 
hergestellte Stalleinrichtungen vorsehen 

Außerdem wird die Veröffentlichung des über-
arbeiteten Säugetiergutachtens vorbereitet. 
[Anmerkung: Das Säugetiergutachten wurde am 
7. Mai 2014 veröffentlicht.]

Tiergesundheit 
Tiergesundheitsgesetz 
Das Tiergesundheitsgesetz vom 22. Mai 2013, 
über dessen Beratungsstand in den vergange-
nen Delegiertenversammlungen regelmäßig 
berichtet wurde, ist am 1. Mai 2014 in Kraft 
getreten. Damit wird die Bekämpfung von Tier-
seuchen auf eine moderne gesetzliche Grund-
lage gestellt, wobei die Prävention deutlich 
gestärkt wird.

Erste Verordnung zur Änderung der  
Hühner-Salmonellen-Verordnung 
Die „Erste Verordnung zur Änderung der Hüh-
ner-Salmonellen-Verordnung vom 17. Januar 
2014“ wurde zwischenzeitlich im Bundesge-
setzblatt verkündet. Mit dieser Änderungs-
verordnung werden die Maßnahmen, die sich 
bisher auf Zuchthühner, Aufzuchtgeflügel, 
Legehennen und Mastgeflügel erstreckten, 
in Durchführung des Gemeinschaftsrechts auf 
Puten, und zwar sowohl auf Zucht- als auch 
auf Mastputen, ausgedehnt. Außerdem wird 
die Mitteilungspflicht für bestimmte Salmo-
nella-Serotypen für Puten eingeführt, um die 
Dokumentation des Sanierungsfortschritts, 
die Datenqualität sowie die Erfüllung von Be-
richtspflichten gegenüber der EU-Kommission 
sicherzustellen. Die Bezeichnung der bisheri-
gen „Hühner-Salmonellen-Verordnung“ wurde 
vor dem Hintergrund der Erweiterung um die 

Anlässlich der Frühjahrs-Delegiertenver-
sammlung der Bundestierärztekammer 
(BTK) am 21./22. März 2014 in Berlin 
berichtete Min.Dirig.in Dr. Karin Schwa-
benbauer, Leiterin der Unterabteilung 
Tiergesundheit und Tierschutz der Abtei-
lung Ernährung, Lebensmittelsicherheit 
und Tiergesundheit im Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, aus dem Veterinär-
bereich des Ministeriums.
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Tierart „Pute“ entsprechend angepasst. Die 
neue Bezeichnung lautet nunmehr „Geflügel-
Salmonellen-Verordnung“. 

Erste Verordnung zur Änderung der 
Schweinehaltungshygieneverordnung 
Die „Erste Verordnung zur Änderung der 
Schweinehaltungshygieneverordnung vom 
17.  Januar 2014“ wurde ebenso zwischen-
zeitlich im Bundesgesetzblatt verkündet. Die 
Regelungen treten am 1. Mai 2014 in Kraft, 
da die Verordnung auf das Tiergesundheits-
gesetz gestützt ist. Im Wesentlichen erfolgt 
mit dieser Änderungsverordnung eine Anpas-
sung des Kriteriums „vermehrte Todesfälle“, 
welches als Frühwarnkriterium hinsichtlich 
eventueller Tierseuchenausbrüche fungiert. 
Diese Anpassung wurde erforderlich, da eine 
Auswertung der Schweinepestausbrüche des 
letzten Jahrzehnts gezeigt hat, dass die Aus-
löseschwelle für weitergehende Maßnahmen 
zu hoch angesetzt war. Außerdem wird für 
Auslaufhaltungen eine Anzeigepflicht gegen-
über der zuständigen Behörde eingeführt. Das 
Schweinepestgeschehen bei Wildschweinen in 
einigen Regionen Deutschlands in den letzten 
Jahren hat gezeigt, dass Auslaufhaltungen –  
neben Freilandhaltungen,für die eine Geneh-
migungspflicht besteht – besonders gefähr-
det sind. Weiterhin wird der Katalog der zu 
untersuchenden Tierseuchen bei Auslauf- und 
Freilandhaltungen bei Überschreiten der Auslö-
seschwelle um Aujeszkysche Krankheit, Afrika-
nische Schweinepest und Brucellose erweitert 
und die Verordnung redaktionell an zwischen-
zeitlich geänderte Vorschriften angepasst. 

Entwurf einer Zweiten Verordnung zur  
Änderung der Fischseuchenverordnung 
Die Durchführungsrichtlinie 2014/22/EU der 
Kommission vom 13. Februar 2014 zur Ände-

rung von Anhang IV der Richtlinie 2006/88/EG 
des Rates in Bezug auf die infektiöse Anämie 
der Lachse (ISA) wurde am 14. Februar 2014 
im Amtsblatt der EU verkündet. Darin wird 
der Anhang IV Teil II der Richtlinie 2006/88/
EG – Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 
24. Oktober 2006 mit Gesundheits- und Hy-
gienevorschriften für Tiere in Aquakultur und 
Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und 
Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankhei-
ten (ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 14) – neu 
gefasst. Die Neufassung beinhaltet hinsicht-
lich der nicht exotischen Krankheit „Infektiöse 
Anämie der Lachse (ISA)“ eine Konkretisierung 
dahingehend, dass diese als eine Infektion mit 
dem Genotyp HPR-deletiert der Art Isavirus 
(ISAV) zu verstehen ist, da nur diese Infek
tionen die in Anhang IV Teil I Abschnitt B der 
Richtlinie 2006/88/EG festgelegten Krite-
rien bezüglich der Einstufung als exotische 
oder nicht exotische Krankheit erfüllen. Die 
Richtlinie ist zum 15. November 2014 in in-
nerstaatliches Recht umzusetzen; vor diesem 
Hintergrund ist die Fischseuchenverordnung 
entsprechend anzupassen. 

Die BTK hat den Entwurf der Änderungsver-
ordnung mit Schreiben des BMEL vom 12. März 
2014 mit der Bitte um Stellungnahme erhalten. 

Entwurf einer Dritten Verordnung zur  
Änderung der BHV1-Verordnung
Die Bovine Herpesvirusinfektion Typ 1 wird 
mit Inkrafttreten der BHV1-Verordnung vom 
25. November 1997 seit dem 6. Dezember 1997 
mit staatlichen Maßnahmen bekämpft. Zwi-
schenzeitlich sind etwa 94 Prozent der Rinder 
haltenden Betriebe und etwa 91 Prozent der in 
Deutschland gehaltenen Rinder frei von einer 
BHV1-Infektion. Das Sanierungsverfahren fin-
det auch seinen Niederschlag im europäischen 
Recht dergestalt, dass beim Verbringen von 

Rindern aus anderen Mitgliedstaaten nach 
Deutschland neben den grundsätzlichen Tier-
gesundheitsanforderungen die zu verbringen-
den Rinder auch Gesundheitsanforderungen 
hinsichtlich BHV1 erfüllen müssen. Innerhalb 
von Deutschland erfüllt alleine Bayern den 
gemeinschaftsrechtlich festgelegten BHV1-
Freiheitsstatus; das bedeutet u. a., dass Rinder 
aus anderen Bundesländern, die nach Bayern 
verbracht werden sollen, zusätzliche Gesund-
heitsgarantien hinsichtlich BHV1 erfüllen müs-
sen. Um einerseits den Sanierungsfortschritt 
zu forcieren und andererseits das Erreichte zu 
festigen, sollen jetzt bestimmte Regelungen 
der Verordnung hinsichtlich Vorbeugung und 
Untersuchung an den Sanierungsfortschritt 
angepasst werden.

Mit der Dritten Verordnung zur Änderung 
der BHV1-Verordnung wird u. a. vorgeschrie-
ben, dass

−− nur noch Impfstoffe verwendet werden 
dürfen, bei deren Herstellung Virusstäm-
me verwendet werden, die eine Deletion 
eines bestimmten Glykoproteingens (ne-
gativer gE-Marker) aufweisen; dies führt 
dazu, dass die diagnostischen Verfahren 
vereinheitlicht werden können, 

−− Tierhalter dafür Sorge zu tragen haben, 
dass infizierte Tiere unverzüglich aus dem 
Bestand entfernt werden müssen (die Tiere 
können regulär geschlachtet und müssen 
nicht getötet und unschädlich beseitigt 
werden), 

−− auf Sammelstellen entweder nur BHV1-
freie Rinder oder nicht BHV1-freie Rinder 
aufgetrieben werden dürfen, um zu ver-
meiden, dass sich BHV1-freie Rinder auf 
Sammelstellen infizieren und ggf. wieder 
in BHV1-freie Betriebe verbracht werden, 

−− die Aufhebungsuntersuchungen nach einem 
Ausbruch modifiziert werden (nur noch eine 
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Untersuchung anstatt wie bisher zwei Un-
tersuchungen), 

−− die Vorgaben zur Aufrechterhaltung des 
BHV1-freien Status an den Sanierungs-
fortschritt angepasst werden (z. B. Stich-
probenuntersuchung statt Untersuchung 
aller Rinder eines Bestandes). 

Auch diesen Verordnungsentwurf hat die BTK 
mit Schreiben des BMEL vom 14. März 2014 mit 
der Bitte um Stellungnahme erhalten. 

Afrikanische Schweinepest 
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat sich 
seit 2007 ausgehend von Georgien zunächst 
im Kaukasusgebiet und dann in der Russischen 
Föderation rasch ausgebreitet und sowohl 
Haus- als auch Wildschweine betroffen. Ver-
mutlich wurde die ASP aus Ostafrika durch 
kontaminierte tierische Produkte über den 
Seehafen Poti eingeschleppt. Auch die Ukraine 
meldete ASP-Fälle bei Haus- und Wildschwei-
nen und Belarus bestätigte die Tierseuche bei 
Hausschweinen im Jahr 2013. 

Situation in Litauen
Am 24. Januar 2014 ist ASP bei zwei Wild-
schweinen in Grenznähe zu Belarus nachge-
wiesen worden. Als sofortige Schutzmaßnah-
men und im Einklang mit den gemeinschafts-
rechtlichen und den über das EU-Recht hinaus-
gehenden litauischen Vorschriften wurde ein 
Seuchengebiet ausgewiesen sowie ein Verbot 
der Verbringung von Wildschweinen aus dem 
gesamten Gebiet Litauens erlassen. 

Bei dem Virusstamm handelte es sich um 
den gleichen Stamm, der auch schon in der 
Kaukasus-Region, der Russischen Föderation 
und in Belarus nachgewiesen worden war. Alle 
bisher untersuchten Proben von Haus- und 
Wildschweinen wiesen ein negatives ASP-Er-
gebnis auf. Eine besondere Überwachung hatte 
bereits mit den ersten Berichten über vermehr-
te Todesfälle bei Wildschweinen im November 
2013 begonnen. Im Hinblick auf eine mögliche 
Eintragsquelle hat ein EU-Expertenteam Litau-
en bereist und die Hypothesen „Eintrag durch 
kontaminiertes Futter“, „Bewegung von Wild-
schweinen aus einer infizierten Gegend“ und 
„Infektion von Wildschweinen durch Aufnahme 
infizierten Materials (Fleisch, Speisereste)“ in 
Betracht gezogen. 

Situation in Polen
Am 17. Februar 2014 und am 19. Februar 2014 
informierte Polen über die Feststellung der 
ASP bei zwei tot aufgefundenen Wildschwei-
nen. Die Tiere waren im Rahmen der verstärk-
ten Überwachung im polnischen Grenzgebiet 
in der Provinz Podlaskie gefunden worden, 
ca. 1 km bzw. 3 km von der Grenze zu Belarus 
entfernt (Abb. 1). Die Grenznähe lässt einen 
Eintrag durch grenzüberschreitende Wande-
rung von infizierten Tieren wahrscheinlich 
erscheinen. Die nach dem Gemeinschaftsrecht 
vorgesehenen Maßnahmen wurden gleichfalls 
ergriffen und drei Provinzen zum Seuchenge-
biet erklärt. In diesem Gebiet sind Schwei-
nemärkte verboten und die Aufklärungskam-

pagne wurde verstärkt. In einer 10-km-Zone 
werden Hausschweine klinisch untersucht und 
Proben genommen. Bislang wurden weder 
erhöhte Krankheitsraten noch eine erhöhte 
Mortalität festgestellt. Die Probenahme bei 
Wildschweinen wird im gesamten polnischen 
Staatsgebiet weitergeführt. Alle bisher unter-
suchten Proben bei Haus- und Wildschweinen 
wiesen ein negatives ASP-Ergebnis auf. 

Situation in Lettland, Estland
Diese beiden Mitgliedstaaten sind ASP-frei. 
Alle bisher durchgeführten intensiven Un-
tersuchungen von Haus- und Wildschweinen, 
insbesondere in den jeweiligen Grenzgebieten, 
waren ASP-negativ . 

Weitere Maßnahmen in Litauen, Lettland,  
Estland und Polen
Massive mehrsprachige Aufklärungskampa-
gnen (Schulung praktizierender Tierärzte, 
regionale Übungen, Informationen der 
breiten Öffentlichkeit) wurden initiiert. An 
den jeweiligen Grenzkontrollstellen sowie 
Grenzeingangsstellen wird bei Transporten 
mit lebenden Tieren insbesondere die Doku-
mentation der Reinigung und Desinfektion von 
Transportfahrzeugen, die aus Belarus zurück-
kehrten, geprüft sowie – im Falle nicht gerei-
nigter und desinfizierter Transportfahrzeuge 
– auch die Reinigung und Desinfektion von 
Transportfahrzeugen angeordnet. Zugleich 
wurden die Kontrollen im Reiseverkehr ver-
stärkt und Produkte tierischen Ursprungs im 

Abb. 1: Situation der ASP in Polen.� BMEL
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persönlichen Reisegepäck der Rei-
senden beschlagnahmt.

In Deutschland ergriffene �  
Maßnahmen
Ziel muss es sein, alle Möglichkei-
ten auszuschöpfen, um Deutschland 
weiterhin ASP-frei zu halten. Die 
Wirtschaftsverbände einschließlich 
der Touristikverbände, die für das 
Veterinärwesen und die Jagd zu-
ständigen Behörden sowie das Bun-
desministerium für Verkehr und di-
gitale Struktur wurden und werden 
über die neuesten Entwicklungen 
und getroffene Maßnahmen regel-
mäßig unterrichtet. Insofern nimmt 
das BMEL bereits jetzt schon seine 
koordinierende Funktion wahr.

Der Aufklärung insbesondere von 
Reisenden über die Gefahr der ASP 
kommt eine hohe Bedeutung zu. 
Eine besondere Gefahr bergen Spei-
sereste, die Reisende oder Fernfah-
rer an Tankstellen, Raststätten oder 
Autobahnparkplätzen hinterlassen 
und die dann von Wildschweinen 
aufgenommen werden können. In 
Abstimmung mit dem Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur hat das BMEL daher die kurzfristige 
Plakatierung eines entsprechenden Textes in 
deutscher, russischer, polnischer und rumä-
nischer Sprache an Tankstellen, Raststätten 
und Autobahnparkplätzen initiiert (Abb. 2). 
Diese Aufklärungsaktion soll zunächst für die 
Dauer von 6 Monaten gelten. Daneben wurden 
die Verbände gebeten, Reisende, die beabsich-
tigen, die von der ASP betroffenen Gebiete in 
Litauen oder Polen zu bereisen und dann nach 
Deutschland zurückkehren, auf die Gefahr der 
Einschleppung der ASP durch Lebensmittel tie-
rischen Ursprungs hinzuweisen, verbunden 
mit der Bitte, aus diesem Grund keine solchen 
Lebensmittel nach Deutschland mitzubringen. 
Das Mitführen von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft aus der Russischen Föderation und 
Belarus ist unionsrechtlich verboten. 

Die Transporteure von Tieren und Fleisch 
wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach 
auf die strikte Einhaltung der Reinigung und 
Desinfektion der Fahrzeuge vor Eintreffen in 
die Europäische Union hingewiesen.

Auf Fachebene wurde angeregt, Proben von 
Wildschweinen, die im Rahmen von Untersu-
chungsprogrammen ohnehin auf das Virus der 
Klassischen Schweinepest untersucht werden, 
auch auf das ASP-Virus zu untersuchen. Die 
entsprechenden diagnostischen Techniken 
wurden an die Untersuchungseinrichtungen 
der Länder transferiert und mittels Ringtests 
(2011 und 2013) überprüft.

Die sowohl auf der BMEL- als auch auf 
der Internetseite des Friedrich-Loeffler-
Instituts (FLI) eingestellten Informationen 
zur ASP werden regelmäßig aktualisiert. 

Das FLI hat eine qualitative Bewertung des 
Risikos einer Einschleppung der ASP erstellt. 
[Anmerkung: Die EU-Kommission hat inzwischen 
eine angepasste Entscheidung zur ASP bei Wild-
schweinen erlassen, die im Falle des Eintrags 
des Virus in die Wildschweinepopulation auch 
in Deutschland zur Anwendung käme.]

Veterinärfragen beim Export
Der Drittlandexport gewinnt für die deutsche 
Agrar- und Ernährungswirtschaft aufgrund ge-
sättigter europäischer Märkte und steigender 
Nachfrage nach Lebensmitteln, Zuchttieren 
und genetischem Material aus Deutschland 
weiterhin an Bedeutung. Durch die Ausbrei-
tung des Schmallenberg-Virus wurden jedoch 
besonders Exporte von Rindern und Rinderge-
netik aus Deutschland erschwert. 

Die Fälle von ASP bei Wildschweinen in 
Litauen und Polen beeinträchtigen den Handel 
mit Schweinefleisch und Schweinefleischer-
zeugnissen. 

Die EU-Kommission bemüht sich bislang 
erfolglos um ein Regionalisierungsabkommen 
mit Russland. [Anmerkung: Inzwischen wurde 
ein förmliches Beschwerdeverfahren bei der 
Welthandelsorganisation (WTO) eingeleitet.]
Russland war und ist auch weiterhin der 
wichtigste Drittlandmarkt für Lebensmittel 
einschließlich Erzeugnissen tierischer Her-
kunft aus Deutschland. Allerdings sind Exporte 
dorthin zurzeit mit großen Schwierigkeiten 

verbunden. Russland hat ab dem 
4.  Februar 2013 ein Verbot des 
Imports von frischem, gekühltem, 
aber nicht tiefgefrorenem Schwei-
ne-, Rind- und Geflügelfleisch aus 
allen Bundesländern erlassen und 
mit Wirkung vom 11. Februar 2013 
die Einfuhr von Milch und Milcher-
zeugnissen sowie Fleischerzeugnis-
sen aus Bayern, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen verboten. Im 
Ergebnis der Inspektion des russi-
schen Veterinärdienstes vom 21. 
bis 31. Mai 2013 wurden ferner alle 
inspizierten Fleisch- und Milchbe-
triebe sowie die noch verbliebenen 
Exporteure von Naturdärmen für 
Einfuhren nach Russland gesperrt. 
Mit Übermittlung des Inspektions-
berichts der letzten Russland-Ins-
pektionsreise vom 9. bis 13. Dezem-
ber 2013 wurden die vier besuchten 
Milchbetriebe sowie ein Zerlegebe-
trieb gesperrt. 

Das BMEL hat mit dem Ziel der 
Beseitigung der Russland-Handels-
hemmnisse die Stabsstelle „Exporte 
in die Russische Föderation“ sowie 
die „Veterinärgruppe Export“ beim 
Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit (BVL) eingerich-
tet und das für Veterinärfragen beim Export 
zuständige Fachreferat personell verstärkt. 

Eine Schwerpunktaufgabe der Bund-Länder-
Veterinärgruppe Export ist die Überarbeitung 
der Ausführungshinweise zur amtlichen Kon-
trolle von Betrieben, die Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs in die Russische Föderation/
Zollunion ausführen.

In Bezug auf den Export von Schweine-
fleisch gewinnt China zunehmend an Bedeu-
tung. Deutschland hat sich mittlerweile zum 
Hauptlieferanten Chinas für frisches Schweine-
fleisch entwickelt. Derzeit steht das BMEL mit 
den chinesischen Behörden in Verhandlung, 
um den Kreis der von China zugelassenen 
deutschen Schlacht- und Zerlegebetriebe zu 
erweitern. 

Fortschritte sind bei der Marktöffnung für 
Verarbeitungserzeugnisse aus Schweinefleisch 
zu verzeichnen: Ende Februar hat eine chine-
sische Expertendelegation deutsche Verarbei-
tungsbetriebe besucht, um einen Eindruck von 
der Produktpalette und den Produktionsab-
läufen zu gewinnen. Dabei wurde klargestellt, 
dass besonderer Wert auf die Einhaltung chi-
nesischer Normen bei der Verwendung von 
Zusatzstoffen zu legen ist.

Auch in Bezug auf den Export von Milch und 
Milcherzeugnissen einschließlich milchbasier-
ter Babynahrung ist in den vergangenen Jahren 
eine kontinuierliche Steigerung des Exportvo-
lumens nach China zu verzeichnen. Im Rahmen 
des chinesischen Registrierungsverfahrens 
für Betriebe, die Milch und Milcherzeugnisse 
nach China exportieren, wurden vom 5. bis 

Abb. 2: Plakat zum Aushängen an Tankstellen, 
Raststätten und Autobahnparkplätzen.� BMEL
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14.  März 2014 Milchverarbeitungsbetriebe 
und Babynahrungshersteller in vier Bundes-
ländern durch eine chinesische Delegation 
besucht. Dabei fanden stellvertretend für die 
deutsche Milchwirtschaft bzw. das deutsche 
System der Lebensmittelüberwachung inten-
sive Überprüfungen der jeweiligen betrieb-
lichen Lebensmittelhygienestandards sowie 
der veterinärbehördlichen Überwachung der 
Betriebe statt. Die endgültige Entscheidung 
der chinesischen Behörden über die Registrie-
rung deutscher Milchverarbeitungsbetriebe 
und Babynahrungshersteller für den Export 
nach China steht noch aus.

Internationale Tiergesundheitsfragen
Bis 2050 wird mit einem Anstieg des welt-
weiten Bedarfs an tierischem Eiweiß (Milch, 
Eier, Fleisch) um 70 Prozent gerechnet. Die 
Aufgabe, der wachsenden Weltbevölkerung 
Zugang zu tierischem Eiweiß zu verschaffen, 
wird jedoch durch Tierseuchen gefährdet, die 
Schätzungen zufolge weltweit durchschnitt
liche Verluste von über 20 Prozent verursa-
chen. Derzeit wird die weltweite Nachfrage 
nach tierischem Eiweiß durch die Intensivie-
rung der Tierproduktion gedeckt. Um jedoch 
die damit verbundenen Hygiene- und Umwelt
risiken wirksam kontrollieren zu können, 
müssen internationale Standards festgelegt 
werden. Diese müssen dann von staatlichen 
Stellen umgesetzt werden, die auch in der Lage 
sind, diese durchzusetzen. Die Welttiergesund-
heitsorganisation (OIE) ist die zwischenstaat-
liche Organisation, die für die Verbesserung 
der Tiergesundheit weltweit zuständig ist. Sie 
kooperiert mit 178 Mitgliedstaaten und stellt 
den Regierungen die geeigneten Methoden 
zur Verfügung. 

Das BMEL bringt sich daher aktiv in die Ar-
beit des OIE ein, zuletzt durch die Unterstüt-
zung von zwei Veranstaltungen. Es handelt sich 
dabei um die Weltkonferenz zur globalen Situa-
tion und Verbesserung der Veterinärausbildung 
sowie zum Status der Veterinär-Berufsverbände 
vom 4. bis 6. Dezember 2013 in Foz do Igua-
zu (Brasilien) sowie das Fachpodium „Beitrag 
von Tiergesundheitssystemen zur Förderung 
von Ernährung und Ernährungssicherheit“ 
im Rahmen des „Global Forum for Food and 
Agriculture“ (GFFA, 16. bis 17. Januar 2014) 
in Berlin.

Anlässlich des Besuchs des Generaldirek-
tors der OIE, Dr. Bernard Vallat, auf der Inter-
nationalen Grünen Woche konnte ein erstes 
Kennenlernen mit der Parlamentarischen 
Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth statt-
finden. Dabei wurde eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. 

Vorschlag für eine Verordnung des  
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Tiergesundheit
Der Entwurf der „Verordnung zur Tiergesund-
heit“, der in Zukunft eine einheitliche An-
wendung der im Wesentlichen harmonisier-

ten veterinärrechtlichen Bestimmungen und 
insoweit das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes gewährleisten und den Han-
del durch ein hohes Tiergesundheitsniveau 
stärken soll, wurde im zweiten Halbjahr 2013 
unter litauischer Ratspräsidentschaft inten-
siv beraten. Dabei haben eine Reihe von Mit-
gliedstaaten mit uns das wenig transparente 
Verfahren zur Kategorisierung von Tierseu-
chen, d. h. die Einteilung der verschiedenen 
Tierseuchen in verschiedenen Bekämpfungs-
maßnahmen auf EU- bzw. nationaler Ebene, 
sowie die zahlreichen Ermächtigungen für 
die EU-Kommission kritisiert, Sachverhalte 
über delegierte Rechtsakte zu regeln. Die Be-
ratungen sind seit Januar unter griechischer 
Präsidentschaft fortgeführt worden mit dem 
Ziel, nunmehr mehrheitsfähige Kompromisse 
auszuloten. Die BTK ist jeweils über das Ergeb-
nis der Beratungen informiert worden.

Tierarzneimittelrecht 
16. Gesetz zur Änderung des Arzneimittel-
gesetzes
Das 16. Gesetz zur Änderung des Arzneimit-
telgesetzes wurde am 16. Oktober 2013 im 
Bundesgesetzblatt verkündet und tritt am 
1. April 2014 in Kraft. Die Erfassung der pro 
Halbjahr gehaltenen Tierzahlen und der in 
diesem Zeitraum eingesetzten Antibiotika
mengen zur Berechnung des Indikators 
Therapiehäufigkeit (TH) beginnt am 1. Juli 
2014 und läuft als permanenter Prozess. 
Beim Überschreiten bestimmter Kennzahlen 
der TH werden beim Halter von zur Mast be-
stimmten Schweinen, Kälbern, Hühnern oder 
Puten Handlungsverpflichtungen ausgelöst, 
die eine Minimierung des Einsatzes von Anti
biotika auf das therapeutisch unerlässliche 
Maß bewirken sollen. Diese Minimierung kann 
und soll durchaus auch mittelbar durch die 
Verbesserung der Tierhaltung bewirkt werden. 
Mit den Meldungen der für die Berechnung der 
TH notwendigen Angaben kann der Tierhalter 
auch Dritte (z. B. QS – Qualität und Sicherheit 
GmbH) betrauen. 

Die Länder sind übereingekommen, für die 
Erfassung der für die Berechnung der TH er-
forderlichen Angaben sowie für die Ermittlung 
der TH selber die Datenbank Herkunftssiche-
rungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) 
auszubauen. Bestandsuntergrenzen für das 
Mess- und Erfassungssystem der TH und die 
Verwendung der elektronischen Eingabemaske 
werden in einer Verordnung festgelegt. Die da-
rüber hinausgehenden Änderungen der TÄHAV 
und der ANTHV werden weiter vorangetrieben.

Fleisch- und Lebensmittelhygiene 
Modernisierung der Fleischuntersuchung
Seit geraumer Zeit wird auf europäischer und 
nationaler Ebene an Konzepten gearbeitet, die 
das Ziel haben, die traditionelle veterinärme-
dizinische Fleisch- und Schlachttieruntersu-
chung auf moderne Untersuchungstechniken 
umzustellen, die die heutigen, häufig inappa-

renten Krankheits- und Zoonoseerreger bei 
Schlachttieren erfassen und zugleich Risiken 
der Kreuzkontaminationen vermeiden.

Wie möglichen Risiken für die öffentliche 
Gesundheit durch die Fleischuntersuchung 
bei den unterschiedlichen Schlachttierarten 
begegnet werden kann, hat die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in 
wissenschaftlichen Stellungnahmen bewertet. 
Nach einer ersten Stellungnahme zur Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung bei Schweinen 
bzw. Schweinefleisch der EFSA im Oktober 2011 
liegen inzwischen auch entsprechende wissen-
schaftliche Gutachten für Geflügel und seit Juni 
2013 für Rinder und kleine Wiederkäuer sowie 
Einhufer und Farmwild vor.

Die visuelle Fleischuntersuchung bei 
Schweinen ist auf EU-Ebene auf Grundlage 
des EFSA-Gutachtens inzwischen als Routine
untersuchung auf den Weg gebracht. Um aktu-
elle Risiken bei Schweinen (z. B. durch Zoono-
seerreger wie Salmonellen) zu erkennen und zu 
kontrollieren, kann zukünftig im Rahmen der 
Routineuntersuchung – außer in Verdachtsfäl-
len – auf die Palpation und Inzision verzichtet 
und damit nach Einschätzung der EFSA das Ri-
siko einer Kreuzkontamination verringert wer-
den. Im Fall von Hinweisen oder des Verdachts 
auf mögliche Risiken, z. B. durch Feststellung 
von Anomalien während der visuellen Unter-
suchung oder bei entsprechenden Hinweisen 
in der Lebensmittelketteninformation, kann 
jederzeit mit den herkömmlichen Methoden 
weitergehend untersucht werden. 

Das Europäische Parlament und der Rat 
der EU haben im Verlauf des Rechtsset-
zungsverfahrens keine Einwände gegen die 
vorgesehenen Änderungen erhoben, sodass 
die zukünftigen Regelungen bei der Tierart 
Schwein ab dem 1. Juni 2014 europaweit an-
zuwenden sein werden. Die neuen Regelungen 
sind am 8. März 2014 im EU-Amtsblatt L 69 
veröffentlicht worden (Verordnungen [EU] 
Nr. 216/2014, Nr. 217/2014, Nr. 218/2014 
und Nr. 219/2014). 

Von diesem Zeitpunkt an gelten auch neue 
Regelungen für Trichinenuntersuchungen: Es 
muss nur noch eine Stichprobe derjenigen 
Schlachtschweine auf Trichinen untersucht 
werden, die aus Beständen stammen, die 
amtlich anerkannte kontrollierte Haltungs-
bedingungen anwenden. Die Stichprobe um-
fasst alle Schlachtkörper von Zuchtschweinen 
oder mindestens zehn Prozent der jährlich ge-
schlachteten sonstigen Tiere eines derartigen 
Betriebs. Für eine Anerkennung der jeweili-
gen Haltungsbetriebe wurden entsprechende 
Voraussetzungen bestimmt. Im Hinblick auf 
Hausschweine aus Betrieben, die über keine 
amtliche Anerkennung der Anwendung kon-
trollierter Haltungsbedingungen verfügen, 
bleibt es bei der systematischen Untersuchung.

Bislang liegen noch keine Entwürfe für eine 
Modernisierung der amtlichen Untersuchungs-
verfahren bei den übrigen Tierarten wie Geflü-
gel oder Rindern vor, wie sie die EU-Kommission 
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frühestens für Ende des Jahres 2013 in Aussicht 
gestellt hatte. Sobald Vorschläge vorliegen, 
werden wir auch diese sorgfältig dahingehend 
prüfen und bewerten, inwieweit sie geeignet 
sind, das hohe Maß an Verbraucherschutz in der 
EU sicherzustellen und zugleich den Belangen 
der Tiergesundheit und des Tierschutzes Rech-
nung zu tragen. Auch werden wir uns zukünftig 
weiterhin nachdrücklich dafür einsetzen, dass 
amtliche Tierärztinnen und Tierärzte bei der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung die 
zentrale Rolle und Verantwortlichkeit bei der 
Überwachung und somit Gewährleistung des 
Verbraucherschutzes wie auch der Tiergesund-
heit und des Tierschutzes innehaben. 

Stand der Beratungen zum EU-Lebens- 
mittelhygienepaket
Auch zum EU-Lebensmittelhygienepaket gibt 
es bislang noch keinen neuen Sachstand. 
Die EU-Kommission hatte zuletzt diejenigen 
Änderungen ermittelt, die von der erforder-
lichen Mehrheit der Mitgliedstaaten unter-
stützt werden dürften. Die Überlegungen der 
EU-Kommission gehen nach wie vor dahin, 
die Verordnungen (EG) Nr.  852/2004 und 
853/2004 in eine Verordnung zusammenzu-
fassen und Regelungen aus der Verordnung 
(EG) Nr. 854/2004, soweit sinnvoll, in der zu 
revidierenden Verordnung (EG) Nr. 882/2004 
aufgehen zu lassen. Etwaige Vorschläge für 
die entsprechenden Verordnungsänderungen 
liegen jedoch noch nicht vor.

Änderungen an den grundlegenden Prin-
zipien des Lebensmittelhygienerechts soll es 
nach bisherigen Erkenntnissen nicht geben, 
so die einvernehmliche Einschätzung von EU-
Kommission und Mitgliedstaaten.

Amtliche Kontrollen
Der Legislativvorschlag einer Verordnung über 
amtliche Kontrollen vom 6. Mai 2013 ist Teil 
eines umfassenden Pakets, mit dem der Acquis 
in den Bereichen Futter- und Lebensmittel
sicherheit, Tiergesundheit, Pflanzengesund-
heit und Pflanzenvermehrungsmaterial ange-
passt werden soll. Zugleich soll das System der 
amtlichen Kontrollen weiter verbessert und in 
die EU-Politik in diesen Bereichen integriert 
werden.

Der Vorschlag der EU-Kommission ist nach 
Auffassung des BMEL geeignet, eine weitere 
Vereinheitlichung des Vollzugs der überwie-
gend gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften 
entlang der Agrar-Lebensmittelkette zu bewir-
ken. Er trägt dadurch zum noch besseren Funk-
tionieren des Binnenmarktes unter Wahrung 
eines hohen Gesundheitsschutzniveaus sowie 
zur Modernisierung des Systems der amtlichen 
Kontrollen bei.

Der Verordnungsvorschlag wird sowohl im 
Europäischen Parlament – wo der Ausschuss 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) die Federfüh-
rung hat – als auch im Rat intensiv beraten. 
Bislang haben zehn Ratsarbeitsgruppensitzun-

gen stattgefunden. In der der ersten Sitzung 
haben sich neben Deutschland zahlreiche wei-
tere Mitgliedstaaten v. a. zu folgenden Punkten 
des Verordnungsvorschlags kritisch geäußert:
1.	 der geplanten Ausweitung des Anwen-

dungsbereichs auf den Agrarsektor,
2.	 den zahlreichen von der Kommission vor-

gesehenen delegierten Rechtsakten sowie
3.	 den verpflichtenden Gebühren für Regel-

kontrollen sowie die Ausnahme für Kleinst-
betriebe (weniger als 10 Mitarbeiter und 
2 Millionen € Jahresumsatz).

Die 1. Lesung des Verordnungsvorschlags im 
Rat wird unter griechischer Präsidentschaft 
abgeschlossen werden.
[Anmerkung: Im Europäischen Parlament hat 
die 1. Lesung am 15. April 2014 stattgefunden. 
Die Beratungen dürften voraussichtlich 2015 
abgeschlossen werden.]

Berufsrecht
Das Thema Berufsrecht wird gegenwärtig 
hauptsächlich von den Entwicklungen auf 
europäischer Ebene beherrscht: Die Novel-
lierung der Berufsqualifikationsrichtlinie ist 
nunmehr abgeschlossen. Ende Dezember letz-
ten Jahres, um genau zu sein am 28. Dezember 
2013, wurde die Richtlinie verkündet, die die 
europäische Berufsqualifikationsrichtlinie 
ändert. Diese Richtlinie ist bis zum 18. Ja-
nuar 2016 umzusetzen. Über wesentliche 
Änderungen im tierärztlichen Bereich wurde 
schon auf der letzten Delegiertenversamm-
lung berichtet. Die erfolgten Änderungen 
werden höchstwahrscheinlich eine Anpas-
sung der Bundes-Tierärzteordnung und der 
Approbationsverordnung erforderlich machen. 
Der Umsetzungsbedarf wird gegenwärtig ge- 
prüft.

Ferner hat die Kommission auf der Grund-
lage der neuen Regelungen eine Transpa-
renzinitiative begonnen. Ziel ist es, die 
Berufszugangsregelungen und möglichen 
Beschränkungen in den reglementierten Be-
rufen aufzulisten und eine Prüfung auf deren 
Notwendigkeit durchzuführen, ähnlich wie 
dies für bestimmte Regelungen im Rahmen 
der Evaluation der Dienstleistungsrichtlinie 
durchgeführt wurde. Der Prozess steht erst am 
Anfang, soll aber zügig vorangebracht werden. 

In Sachen Gebührenordnung und Dienst-
leistungsrichtlinie haben sich bisher keine 
grundsätzlich neuen Entwicklungen ergeben. 
Die von der EU-Kommission angekündigten 
bilateralen Gespräche mit den Mitgliedstaa-
ten, die Gebührenregelungen haben, sind noch 
nicht durchgeführt worden. Solche Gespräche 
werden nach meiner Einschätzung vor der in 
diesem Jahr anstehenden Neubesetzung der 
Kommission höchstwahrscheinlich nicht mehr 
stattfinden. Die Neubesetzung der Kommission 
steht nach der Wahl zum Europäischen Parla-
ment an, die vom 22. bis 25. Mai stattfinden 
wird.

Min.-Dirig.in Dr. Karin Schwabenbauer, 
BMEL, Bonn
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Robert von Ostertag zum Gedenken
Der Jubilar und sein Nachlass aus Bundessicht

von Dieter Großklaus 

Robert von Ostertag (Abb. 1) wurde 1864 als 
Bauernsohn und siebentes Kind in Schwäbisch-
Gmünd (Württemberg) geboren und starb am 
7. Oktober 1940 in Tübingen. Seiner breiten 
medizinischen Ausbildung, seiner nicht zu 
bremsenden Neugierde, seinem Pioniergeist 
und seinem beeindruckenden Fleiß haben wir 
bis zum heutigen Tage Bekämpfungsgrund-
lagen für einen modernen gesundheitlichen 
Verbraucherschutz zu verdanken, die immer 
wieder durch neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse angepasst werden konnten. 

Über seinen Berufsweg und seine bahn-
brechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 
wurde bereits im Rahmen der Berichterstattung 
über die Feierstunde für Robert von Ostertag 
in Tübingen in den Meldungen der Landes-
tierärztekammer Baden-Württemberg in der 
Maiausgabe des Deutschen Tierärzteblattes 
berichtet (DTBl. 5/2014 S. 709–711). Am 
24. März fand zudem die feierliche Eröffnung 
eines neuen Robert von Ostertag-Hauses als 
ein Zentrum für Infektionsmedizin mit fünf dar-
in tätigen Instituten am Fachbereich Veterinär-
medizin der Freien Universität Berlin statt, auf 
der die couragierte Ehefrau des Ostertagschen 
Enkels, Ingrid Ostertag, auf die Persönlichkeit 
des berühmten Jubilars in besonderer Weise 
aufmerksam machen konnte. Dieses millionen
schwere neue Forschungszentrum ersetzt zu-
gleich das auf dem traditionsreichen Campus 
der ehrwürdigen früheren Tierärztlichen Hoch-
schule in Berlin-Mitte noch existierende und 
im Zuge der Fusion dieser Ausbildungsstätte 
an die Freie Universität verloren gegangene 
Robert von Ostertag-Haus in Berlin-Zehlendorf 
(Düppel). Ebenso wurden am 24. März hochka
rätige Gedenkfeiern an seinem Geburtsort in 
Schwäbisch-Gmünd, seiner Wirkungsstätte im 
Landesuntersuchungsamt in Stuttgart und, wie 
oben bereits erwähnt, an seiner Ruhestätte in 
Tübingen durchgeführt (DTBl. 5/2014 S. 709–
711). Die Deutsche Tierärzteschaft würdigt 
herausragende tierärztliche Leistungen seit 
1937, seit 1963 wieder eingeführt, mit der Ro-
bert von Ostertag-Plakette. Am 12. November 
wird die Bundestierärztekammer in der Ver-
tretung des Landes Niedersachsen beim Bund 
im Rahmen eines Parlamentarischen Abends 
u. a. des berühmten und weltweit bekannten 
Veterinärmediziners gedenken. 

Es ist dem Ansehen und der in die Politik 
und Öffentlichkeit hineinreichenden Tätig-
keit von Ostertags im Reichsgesundheitsamt 
zu verdanken, dass das von ihm bereits 1900 
eingeführte „Reichsfleischbeschaugesetz“ im 
Reich und bald über dessen Landesgrenzen hi-
naus praktikabel und so zu einer ersten soliden 

Grundlage für den gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz gemacht werden konnte. Hierzu 
zählte auch die notwendige Ausbildung von in 
der amtlichen Schlachttier- und Fleischunter-
suchung eingesetzten Tierärzten, die Ostertag 
mit seinem Einfluss durch seine Funktion als 
„Direktor der Abteilung Veterinärmedizin“ im 
Reichsgesundheitsamt energisch betrieb. Seit 
dieser Zeit unterliegen alle Schlachttiere, be-
vor deren Fleisch in den Verkehr gelangt und 
zum Genuss für den Verbraucher freigegeben 
wird, einer wissenschaftlichen Untersuchung 
durch dafür besonders ausgebildete Tierärzte. 
Auch die heutigen Untersuchungsvorschriften 
der EG fußen noch immer auf den Ostertag-
schen Grundlagen. So ist diese Feststellung 
an sich schon geeignet, dem Jubilar Robert 
von Ostertag zu seinem Ehrentag und 74 Jahre 
nach seinem Tode ob seiner bewundernswerten 
beruflichen Lebensleistung Respekt und Aner-
kennung zu zollen. Das Reichsgesundheitsamt 
hat bis zur kriegsbedingten Zerstörung 1945 
Robert von Ostertag mit einer Büste geehrt, die 
im heute historischen Laboratoriumsgebäude 
in Berlin-Dahlem, Unter den Eichen, neben der 
Büste von Robert Koch stand. 

Auflösung des Bundesgesundheitsamtes
Nach der 1994 erfolgten Auflösung des Bun-
desgesundheitsamtes durch das Kabinett und 
den Bundestag auf Vorschlag des damaligen 
Bundesgesundheitsministers fiel dieser außer-
gewöhnlichen politischen Entscheidung auch 
das 1972 nach dem weltbekannten deutschen 
Forscher benannte Bundesinstitut zum Opfer. 
Eine Übernahme des Namens auf die beiden 
Nachfolgeinstitute, das Bundesinstitut für 
gesundheitlichen Verbraucherschutz und Ve-
terinärmedizin (BgV V, 1994–2001) und das 
heutige Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR), wurde abgelehnt. Was blieb, war ein 
Gedenkraum zu Ehren Ostertags aus der Orga-
nisation des aufgelösten BGA-Instituts. Diese 
kritische Anmerkung aus Anlass seines Ehren
tags verdient noch weitere grundsätzliche Er-
gänzungen, wenn dabei das Werk Robert von 
Ostertags richtig verstanden und gewürdigt 
werden soll. Eine solche Kritik, die vornehmlich 
an den Bund gerichtet ist, berührt ausdrücklich 
nicht die Arbeit der gegenwärtigen Präsidenten 
und deren Mitarbeiter in den neu entstandenen 
Bundeseinrichtungen. Doch mit der Auflösung 
des Bundesgesundheitsamtes und der nachge-
folgten Reorganisation ist auch zwangsläufig 
in die Forschungsinhalte des damaligen Robert 
von Ostertag-Instituts und des danach baulich 
ausgerichteten Neubaus, der erst 1992 fertig-
gestellt wurde, eingegriffen worden. 

Am 24. März 2014 jährte sich zum 
150. Mal der Geburtstag eines in Fach-
kreisen weltweit bekannten und mit 
Ehrungen und Auszeichnungen über-
häuften Veterinärmediziners: Robert 
von Ostertag. Dieser Ehrentag gibt 
zugleich Anlass, aufgrund seiner her-
ausragenden Leistungen und berufs
politischen Rolle im Reichsgesundheits-
amt die Kritik an der 1994 erfolgten 
Auflösung des Bundesgesundheitsamtes 
zu erneuern.

Abb. 1: Robert von Ostertag
Prof. Dr. med., Dr. med. vet. h. c. mult.,  
Dr. rer. nat. h. c., Dr. agr. h. c.
Hochschullehrer an der Tierärztlichen Hoch-
schule Berlin von 1892 bis 1907
Geheimer Regierungsrat und Direktor der Vete-
rinärabteilung im Reichsgesundheitsamt von 
1907 bis 1918
� Foto: D. Großklaus
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Soweit zunächst die Auflösung des Bundes-
gesundheitsamtes in seiner Gesamtheit betrof-
fen ist, beschäftigen sich in der Januarausgabe 
2014 der Zeitschrift „Umweltmedizin, Hygiene 
und Arbeitsmedizin“ u. a. in einem Editorial 
namhafte Hygieniker mit dieser anscheinend 
hochaktuell gebliebenen Problematik unter 
der Überschrift „20 Jahre nach Auflösung des 
Bundesgesundheitsamtes – Plädoyer für die 
Re-Institutionalisierung des öffentlichen Ge-
sundheitswesens ‚aus einer Hand‘ in Deutsch-
land“ [1]. Dazu passte wie bestellt in dersel-
ben Ausgabe der vom Autor verfasste Beitrag 
„Deutschland ohne Bundesgesundheitsamt 
– eine kritische Analyse“ [2]. Der von den 
Autoren durch die Auflösung des Bundesge-
sundheitsamtes beklagte Verlust der einstigen 
„Corporate Identity“ der Institute trifft beson-
ders für das Robert von Ostertag-Institut zu. 
Dieses Institut war 1972 von der damaligen 
Bundesgesundheitsministerin unter dem Dach 
des Bundesgesundheitsamtes als Institut für 
Veterinärmedizin gegründet worden und erhielt 
zusätzlich den Namen Robert von Ostertag, weil 
es primär Forschung und Beratung für den Bund 
auf dem Gebiet des von den Nutztieren beein-
flussten gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
durchzuführen hatte. Der Gründung voraus-
gegangen waren eingehende Beratungen in 
Parlamentsausschüssen und im Bundestag. Die 
Arbeiten, die dieses Institut in Fortführung der 
Ostertagschen Forschungsergebnisse hinsicht-
lich ihres Inhalts, Umfangs und der Qualität 
durchführte, waren so beeindruckend, dass 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) und die EU feste 
Partner und Berlin auf diesem Fachgebiet zum 
Tagungsort internationaler Kongresse wurde. 
1980 fand im gerade fertiggestellten ICC die 
erste internationale Großveranstaltung, und 
zwar der „1. Weltkongress Lebensmittelinfek-
tionen und -intoxikationen“, statt, der zudem 
fest an Berlin gebunden wurde. Bund und 
Senat lobten öffentlich die durch das Robert 
von Ostertag-Institut erreichte Platzierung der 
UN in West-Berlin. Der Bund belohnte diese 
Leistungen mit einem großzügigen Neubau die-
ses Instituts in Berlin-Marienfelde für damals 
360 Millionen DM zuzüglich des Erwerbs des 
in Reichweite gelegenen ehemaligen Berliner 
Stadtgutes und dessen Umbau zum landwirt-
schaftlichen Versuchsgut. Das Gesamtprojekt, 
1992 feierlich und unter UN-Beteiligung er-
öffnet, galt hinsichtlich der experimentellen 
Laboratoriums- und Tierstalleinrichtungen als 
weltweites Unikat für diesen wichtigen Teil des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes. 

Trotz seiner wissenschaftlichen Leistungen 
und seiner vorbildlichen Rolle zur politischen 
Stabilisierung des eingemauerten Berlin-West 
erfolgte 1994 die Auflösung des Robert von 
Ostertag-Instituts mit dem Verlust des berühm-
ten Namens. Demgegenüber blieb das Robert 
Koch-Institut auch mit seinem Namen erhalten. 
Heute befindet sich auf dem Gelände in Berlin-

Marienfelde das BfR mit zusätzlichen Aufgaben. 
Da dabei anscheinend die Zoonoseforschung 
nicht mehr im Mittelpunkt stehen kann, sind 
die seinerzeit in langwierigen parlamentari-
schen Verhandlungen getroffenen finanziellen 
und räumlichen Entscheidungen aus heutiger 
Sicht kaum noch zu rechtfertigen. Überhaupt 
dürften die zusätzlich entstandenen Mehrkos-
ten der Auflösung einer zentral gesteuerten 
Bundesoberbehörde mit der Verselbstständi-
gung von fünf Instituten und der Gründung 
eigener Verwaltungen sowie die von den 
dezentralisierten Einheiten geplanten oder 
bereits vollzogenen Neubauvorhaben ange-
sichts der knappen Kassen auf Unverständnis - 
stoßen. 

Darüber hinaus hat die Auflösung des da-
mals in einer 118-jährigen erfolgreichen Tra-
dition gestandenen Bundesgesundheitsamtes 
zu weiteren Nachteilen geführt: Deutschland 
verlor seine auch international geachtete zen-
trale Bundeseinrichtung für das öffentliche 
Gesundheitswesen, ohne dass ein gleichwer-
tiger Ersatz für das Ganze geschaffen wurde. 
Unwiederbringlich zerstört wurde ferner die 
durch die sechs Institute unter einer zentralen 
Leitung geschaffene interdisziplinäre Zusam-
menarbeit, die in der modernen Gesundheits-

forschung unentbehrlich ist. Aus gutem Grund 
werden heute daher Forschungseinrichtungen 
zentralisiert. Schon Robert von Ostertag hat zur 
Bewältigung seiner Arbeiten in der Zoonosen-
bekämpfung eng mit der Humanmedizin (Koch, 
Virchow u. a.) zusammengearbeitet, eine Not-
wendigkeit, der man zwischen dem Robert von 
Ostertag-Institut und dem Robert Koch-Institut 
unter dem Dach eines Bundesgesundheitsamtes 
vorbildlich nachkommen konnte. 

Doch hinsichtlich der notwendigen Zusam-
menarbeit kommt es noch schlimmer: Während 
1961 mit der Gründung des Bundesministeriums 
für Gesundheit der gesundheitliche Verbrau-
cherschutz eine Organisationseinheit dieses 
Ministeriums wurde, führte eine erneute Um-
organisation im Jahre 2001 die Zuordnung 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
zum Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Dadurch kamen das heutige 
BfR und das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL), die eng mit 
dem Robert Koch-Institut auf dem Gebiete der 
Lebensmittelinfektionen und Bekämpfung von 
Zoonosen zusammenarbeiten müssen, in die 
Zuständigkeit des Landwirtschaftsministe-
riums, während das Robert Koch-Institut im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesgesundheits-
ministeriums verblieb. Wer geglaubt hat, dass 
diese fachlich völlig unbegründete Zuständig-
keit bei der jüngsten Regierungsbildung korri-
giert würde, sieht sich erneut enttäuscht: Der 
gesundheitliche Verbraucherschutz bleibt bei 
dem Ministerium, das für die Produktion der 
Lebensmittel und gleichzeitig für die gesund-
heitliche Unversehrtheit dieser Lebensmittel 
verantwortlich ist. 

Warum wird, wie von 1961 bis 2001 mit einer 
 fachlich ausgewogenen Verteilung tierärzt
licher Referate auf beide Ministerien erfolg-
reich praktiziert, der gesundheitliche Verbrau-
cherschutz nicht wieder fester Bestandteil in 
einem Bundesgesundheitsministerium, kei-
nesfalls zum Nachteil der Interessen eines 
Landwirtschaftsministeriums, das damit frei 
von Interessenskonflikten bleiben kann? Alle 
auf dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit 
und damit der Gesundheit des Verbrauchers 
arbeitenden Bundesinstitute würden dann wie-
der unter einer gemeinsamen Zuständigkeit 
arbeiten können. Nur wer die tägliche Praxis 
erlebt hat, weiß um die Fortschrittsbremse 
„Zuständigkeit“. 

Hinsichtlich der dringend notwendigen 
Weiterführung der Zoonoseforschung kommen 
durch die derzeitige Zuständigkeitsregelung 
wahrscheinlich noch überflüssige Abstim-
mungsprozesse hinzu, weil die Tierseuchen-
forschung im Friedrich-Loeffler-Institut, 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
(FLI) auf der Insel Riems, nach der beacht- 
lichen baulichen Erweiterung sicher auch 
die primäre Zoonoseforschung beanspru-
chen wird. Dann wären die im Neubau des 
aufgelösten Robert von Ostertag-Instituts in 
Berlin-Marienfelde vorgehaltenen und finan

Anmerkung der 
Bundestierärzte-
kammer
Vor der Auflösung des Bundes-
gesundheitsamtes hat die Welt 
Deutschland tatsächlich um diese 
Institution beneidet. Und ja, auch 
die Tierärzteschaft war seinerzeit 
nicht sehr erfreut über diese ein-
schneidende politische Entschei-
dung. Doch sie ist nun einmal ge-
troffen worden und dies haben wir 
zu akzeptieren.

Ob die Überwachung der Lebens-
mittelproduktion und des gesund-
heitlichen Verbraucherschutzes aus 
einer Hand oder zur Vermeidung 
von Interessenskonflikten getrennt 
voneinander geregelt werden soll-
te, ist sicher diskussionswürdig. In-
zwischen hat sich aus Sicht der Bun-
destierärztekammer aber gezeigt, 
dass in den damals geschaffenen 
Bundesoberbehörden (BfR, BVL, 
FLI etc.) bis heute hervorragende 
Arbeit geleistet wird. Und auch die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
ist zumindest unter der Leitung der 
bisherigen Präsidenten durch ent-
sprechende interne Besetzungen 
und das Hinzuziehen geeigneter 
Experten gewährleistet. 

Prof. Dr. Theo Mantel, Präsident
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ziell aufwendigen Einrichtungen endgültig in 
den Sand gesetzt worden. 

Schlussbetrachtung
Wenn des besonderen Ehrentags für den tier-
medizinischen Pionier des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes Robert von Ostertag 
mit Würde gedacht werden soll, dann muss 
schließlich auch daran erinnert werden, 
dass die tierärztliche Berufsausübung auf 
zwei Säulen ruht: Die eine Säule dient der 
gesundheitlichen Betreuung der Tiere, die 
andere den Aufgaben im gesundheitlichen 
Verbraucherschutz, sie steht damit im Dienst 
der Gesundheit des Menschen. Hier berührt 
die Veterinärmedizin die Humanmedizin, wie 
es vor über 120 Jahren Robert von Ostertag 
vorgelebt hat. Leider mangelt es heute zum 
Wohle der Sache und unserer Gesellschaft an 
dieser Zusammenarbeit. Im Bundesgesund-
heitsamt war sie selbstverständlich, jetzt 
wären berufspolitische Initiativen auf beiden 
Seiten notwendiger denn je. 

Ein Weiteres bedarf der Korrektur: Der tier-
ärztliche Beruf ist ein Heilberuf, er gehört da-
her schon aus diesem Grunde gemeinsam mit 
den Ärzten, Zahnärzten und Pharmazeuten in 
die Zuständigkeit eines Bundesgesundheits-
ministeriums, das zugleich für die Approbati-
onsordnung verantwortlich ist.

Das Gedenken an den 150. Geburtstag Ro-
bert von Ostertags wäre lückenhaft, würde man 
sich nicht auch seiner Arbeitsräume im frühe-
ren Reichsgesundheitsamt in Berlin-Dahlem, 
Unter den Eichen 82–84, erinnern. Es sieht 
so aus, als ob die Folgen der Auflösung des 
Bundesgesundheitsamtes diese letztlich zum 
Verfall freigegeben haben. Der Hauptsitz des 
1952 gegründeten Amtes mit all seinen damals 
modernisierten und angepassten Forschungs-
einrichtungen im Straßenquadrat Thielallee, 
Corrensplatz, Boetticherstraße und Unter den 
Eichen wurde zugunsten eines Laborneubaus in 
Berlin-Jungfernheide aufgegeben. Vielleicht 
erinnert der Denkmalschutz, aber auch die in 
unserer Zeit häufig vernachlässigte Erinne-
rung an berühmte Vorbilder in letzter Minute 
daran, dass es sich gerade in unserem Lande 
mit seinem früheren Führungsanspruch im  
Öffentlichen Gesundheitswesen lohnen sollte, 
sich auch dieser baulichen Medizingeschichte 
wieder stärker verpflichtet zu fühlen. Das würde 
für den Jubilar Robert von Ostertag aus Bundes-
sicht nach so vielen Jahren eine besondere Wür-
digung seiner segensreichen Arbeiten bedeuten!

Anschrift des Autors: Prof. Dr. h. c. mult. 
Dieter Großklaus, Präsident des Bundesge-
sundheitsamtes i. R., Löhleinstraße 23, 14195 
Berlin 
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schutzgemäße Säugetierhaltung darge-
stellt werden, jedoch auch der Hinweis 
gegeben wird, dass bei Nichterfüllen von 
Vorgaben für eine Tierart mit dem zustän-
digen Amtstierarzt ein Managementplan 
erarbeiten werden soll. Je nach Tierart, 
Abweichungsgrad von der neuen Norm und 
Umfang der erforderlichen Anlagenumge-
staltung oder von Neubauten sollen Priori-
täten festgelegt und ein Zeitplan aufgestellt  
werden. 

LAG-Fortbildungstag

W Am 8. und 9. Mai 2014 fand im 
niederbayerischen Vilshofen die 

125.  Fortbildungstagung der Landesar-
beitsgemeinschaft Fleischhygiene und 
Tierschutz (LAG) in Kooperation mit der 
Akademie für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (AGL) und der Bayerischen 
Landestierärztekammer statt. Die 160 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer kamen nicht 
nur aus Bayern, sondern auch aus anderen 
Bundesländern. Ein stattliches Kontingent 
war auch aus dem benachbarten Österreich 
angereist. Die BTK war durch ihren Präsiden-
ten Prof. Dr. Theo Mantel vertreten (Abb. 2).

In seiner Begrüßung wies der Vorsit-
zende Dr. Kai Braunmiller, Bayreuth, der 
in Personalunion zugleich Vorsitzender 
der Bundesvereinigung ist, auf die aktu-
ellen Probleme bei der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung hin und äußerte sich 
kritisch zu der ab 1. Juni 2014 einzuführen-
den visuellen Fleischuntersuchung.

Grußworte sprachen der Landrat des 
Landkreises Passau, Franz Meyer, sowie der 
Vizepräsident des LGL, Dr. Dr. Markus Schick.

Die Fachvorträge befassten sich mit Fra-
gen des Tierschutzes, der Verarbeitung von 
tierischen Nebenprodukten sowie Problemen 
der amtlichen Tierärzte in der ambulanten 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung. Ak-
tuelles aus dem Ministerium sowie die Dis-
kussion einschlägiger Fragen rundeten das 
Programm des ersten Tages ab. Der zweite 
Tag war der Demonstration der visuellen 
Fleischuntersuchung am Schlachthof Vils-
hofen durch Dr. Hans Wirth sowie der Besich-
tigung eines Feinkostbetriebs vorbehalten.

Die Herbsttagung der LAG findet am  
23./24. Oktober 2014 in Würzburg statt.

Säugetiergutachten  
veröffentlicht

W Auf einer Pressekonferenz stellte 
die Parlamentarische Staatssekre-

tärin und Tierärztin Dr. Maria Flachsbarth 
am 7. Mai 2014 das überarbeitete „Säuge-
tiergutachten“ im Bundeslandwirtschafts-
ministerium in Berlin vor. Das „Gutachten 
über Mindestanforderungen an die Haltung 
von Säugetieren“ wurde gegenüber dem 
Vorgänger von 1996 um viele Tierarten 
erweitert und gilt für Zoos, Tierparks und 
für die Haltung solcher Tiere in Privathand. 
Für die BTK nahm Dr. Dr. Sabine Merz, die 
auch als unabhängige Sachverständige am 
Säugetiergutachten mitgearbeitet hatte, an 
der Veranstaltung teil (Abb. 1) 

Dr. Flachsbarth lobte das Gutachten  
als gute Grundlage für die Überwachung,  
beleuchtete aber auch die Schwierigkei-
ten bei der Erstellung. Besonders hob 
sie das neue Kapitel II hervor, in dem 
die allgemeinen Grundlagen für die tier-

Hier erhalten Sie Monat für 
Monat Informationen über  
die Arbeit der BTK und  
ihrer Ausschüsse sowie über 
berufsständisch wichtige  
Ereignisse.

Abb. 2: Am Rande der Tagung (v. l. n. r.): BTK-Präsident Prof. Dr. Theo Mantel, Dr. Hans 
Wirth, Leiter Fleischhygieneamt Vilshofen, VD Dr. Johann Hölzl, Leiter des Veterinäramts 
Passau, Landrat Franz Meyer, Landkreis Passau, sowie Dr. Karl Eckart, Präsident der BLTK.
� Foto: LAG

Abb. 1: Die Mitwirkenden am Säugetiergutachten (v. l. n. r.): Thorsten Schmidt (Tierschutz-
verbände), Theo Pagel (Zooverbände), Laura Zimprich (Tierschutzverbände), Dr. Matthias 
Triphaus-Bode (unabhängige Sachverständige), Prof. Dr. Heribert Hofer (unabhängige 
Sachverständige), Dr. Dr. Sabine Merz (unabhängige Sachverständige), Dr. Maria Flachs-
barth (Parlamentarische Staatssekretärin im BMEL), Dr. Siegfried Orban (Ländervertreter). 
� Foto: D. Plange
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schusses für Versuchstierkunde der Tierärzte
kammer Berlin weiter, entsprechend ausge-
stattete Professuren für Versuchstierkunde 
mit Weiterbildungsstellen für Fachtierärzte 
für Versuchstierkunde einzurichten; außer-
dem bat er den Fakultätentag, die Themen 
Fische und Bienen (wieder) als Pflichtveran-
staltungen zu etablieren.

Geschäftsführer- 
konferenz

W Am 19. und 20 Mai 2014 fand die 
46.  Geschäftsführerkonferenz der 

BTK-Mitgliedsorganisationen statt. Auf Ein-
ladung der Landestierärztekammer Baden-
Württemberg trafen sich die Geschäftsführer 
der 17 Landes-/Tierärztekammern (Abb. 3)
diesmal im romantischen Städtchen Ess-
lingen am Neckar. Die BTK war durch ihren 
Präsidenten Prof. Dr. Theo Mantel und Pres-
sereferentin Claudia Pfister vertreten.

Thematisch ging es u. a. um Fragen in 
Zusammenhang mit der Ausbildung von 
Tiermedizinischen Fachangestellten. Die 
Tierärztekammer Westfalen-Lippe stellte 
hier eine Umfrage unter den Auszubildenden 

nach dem ersten Lehrjahr vor und erläuterte 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Hinter-
grund der Fragebogenaktion waren gehäufte 
Beschwerden der Auszubildenden, über die 
sich die Kammer ein genaueres Bild machen 
wollte. Ausführlich diskutiert wurden auch 
die Problematik der Anrechnung von Ausbil-
dungszeiten bei unterbrochener Ausbildung 
auf ein späteres Ausbildungsverhältnis sowie 
der Umgang mit Fehlzeiten bei der Zulassung 
zur Abschlussprüfung. 

Wie wichtig der Austausch der Kammern 
untereinander insgesamt ist, zeigte sich 
in der Diskussion über die verschiedenen 
Wege des Beschwerdemanagements, die 
Notwendigkeit der Einrichtung von Begut-
achterstellen oder die Überwachung der 
Fortbildungspflicht. Auf der Agenda stand 
zum wiederholten Male der Umgang mit 
tierärztlichen GmbHs, die mittlerweile in 
mehreren Kammerbereichen ansässig sind, 
und die Betreuung von Hunden obdachloser 
Menschen.

In den begleitenden Vorträgen stellte 
Bankfachwirt Uwe Käser von der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank den Teilnehmern 
verschiedene Geldanlagemöglichkeiten vor 

Fakultätentag

W Unter dem Vorsitz von Prof. Dr.  
Arwid Daugschies fand am 13. Mai 

2014 in Leipzig der Veterinärmedizinische 
Fakultätentag statt. 

Nach Erledigung der Regularien be-
richteten die Vertreter der fünf deutschen  
veterinärmedizinsichen Bildungsstätten 
sowie die Vertreterin der Universität Wien 
über Schwerpunkte aus den Fakultäten unter 
besonderer Berücksichtigung der jeweiligen 
Ausbildungsschwerpunkte und -besonder-
heiten, der personellen Situation und ggf. 
aktueller Neubaumaßnahmen. Breiten Raum 
in der Diskussion nahm die Neuberechnung 
der Lehrkapazitäten und die sich hieraus 
möglicherweise ergebenden Konsequenzen 
ein. Weitere Beratungspunkte waren u. a. 
das Promotionsrecht, die deutsch-franzö-
sische Kooperation, aktuelle Vorgänge der 
EAEVE sowie Möglichkeiten der Vermitt-
lung von Kenntnissen in der Betriebswirt- 
schaft. 

BTK-Präsident Prof. Dr. Theo Mantel, der 
als Gast an der Veranstaltung teilnahm, 
leitete an die Fakultäten die Bitte des Aus-
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referierte zum Thema „ Neue Tierseuchen 
– wie bereiten wir uns vor?“ und führte am 
Beispiel der durch Gnitzen übertragenen 
Seuchen BTV, SBV und USUV die Gründe für 
die Einschleppung an: Klimawechsel, glo-
baler Handel und Tourismus. Zur Bedrohung 
durch die Afrikanische Schweinepest führte 
der Wissenschaftler aus, dass die Ausbreitung 
im Betrieb langsam erfolge und u. U. über 
21 Tage dauert. Eine Abklärung im Labor zu 
Diagnose und möglichen Differenzialdiagno-
sen sei deshalb unbedingt erforderlich; sämt-
liche Untersuchungsämter in Deutschland 
seien in der Lage, mittels der hochsensitiven 
und sehr spezifischen rt-PCR innerhalb we-
niger Stunden ein Ergebnis zu liefern. Nach 
komprimierter Darstellung der molekularen 
und nicht molekularen Labormethoden gab 
Martin Beer zum Schluss seines Vortrags der 
Zuhörerschaft mit auf den Weg: „Es gilt, noch 
320 000 neue Viren zu entdecken!“

FVE-Mitgliederversamm-
lung in Biarritz  

W Am 22. Mai 2014 fand im franzö-
sischen Biarritz die Mitgliederver-

sammlung der Sektionen der FVE statt. Für 
die BTK nahmen Präsidiumsmitglied Dr. Cor-
nelia Rossi-Broy an der Sektion der EASVO 
und Dr. Dr. Sabine Merz, stellvertretende 
BTK-Geschäftsführerin, an der Sektion UEVH 
teil. Wichtige Themen waren die Neuerungen 
in der Fleischuntersuchung beim Schwein 
und Insekten als Nahrungs- und Futtermit-
tel. Auch auf die Transparenzinitiative der 
EU-Kommission wurde hingewiesen, denn 
viele Tierärzteverbände waren darüber gar 
nicht informiert. 

Die BTK-Vertreterinnen nahmen auch 
an der Mitgliederversammlung der FVE am 
23./24. Mai teil. Als „Deutsche Fraktion“ 
hatten BTK und bpt im Vorfeld die anstehen-
den Themen beraten und sich auf eine ge-

und die Rechtsanwältin Christiane Köber von 
der Wettbewerbszentrale berichtete über 
„Neues im Wettbewerbsrecht“. Hier stand 
besonders die irreführende Verwendung von 
Titeln oder Qualifikationen im Fokus. Au-
ßerdem wies Köber auf das neue Gesetz zur 
Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie 
hin, das ohne Übergangsfrist am 13. Juni 
2014 auch auf Verträge anwendbar ist, die 
zwischen Tierärzten und Tierbesitzern ab-
geschlossen werden. 

Die Geschäftsführerkonferenz findet 
einmal im Jahr auf Einladung einer jeweils 
anderen Landes-/Tierärztekammer statt. 
Im kommenden Jahr wird die Sächsische 
Landestierärztekammer Gastgeber sein, 
die Geschäftsführerkonferenz ist für den 
18./19. Mai 2015 in Leipzig geplant.

BfT-Vortragsveran- 
staltung in Dresden

W Auf Einladung des Bundesverbandes 
für Tiergesundheit e. V. (BfT) nah-

men BTK-Präsident Prof. Dr. Theo Mantel 
und Vizepräsident Dr. Uwe Tiedemann am 
22. Mai 2014 an der Vortragsveranstaltung 
in Dresden teil. Der Bundesverband der be-
amteten Tierärzte (BbT) war durch Präsident 
Dr. Martin Hartmann, der Bundesverband 
praktizierender Tierärzte (bpt) durch seine 
Vizepräsidentin Inge Böhne vertreten. 

Nach der Begrüßung durch den BfT-Vor-
sitzenden Jörg Hannemann berichtete Ste-
phan Kaasche, Natur- und Landschaftsführer 
Lausitzer Seenland, in seinem Vortrag „Wolf, 
wer bist Du? 14 Jahre Wölfe in Deutschland“ 
über die in Deutschland zu beobachtende 
Wolfpopulation. Dabei konnte er aufgrund 
seiner mehrjährigen Beobachtungen zahl-
reiche Vorurteile ausräumen und neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln. 

PD Dr. Martin Beer vom Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems 

meinsame deutsche Position geeinigt. Dis-
kutiert wurden u. a. wichtige Themen wie die 
künftige Ausrichtung und Finanzierung der 
Arbeit der FVE, die Rolle von Tierärzten in der 
Lebensmittelsicherheit, die Modernisierung 
der Fleischhygiene, Positionspapiere zum 
Einsatz von Zinkoxid und zur Antibiotika
resistenz, das „One Health“-Konzept und 
eine Kommunikationskampagne für die all-
gemeine Öffentlichkeit zu den diversen Be-
rufsfeldern von Tierärzten. Lange diskutiert 
wurde auch über die veterinärmedizinische 
Ausbildung und die Qualitätssicherung. 

Außerdem wurden zwei Workshops ab-
gehalten. Im Workshop „Statutory Bodies“ 
(Körperschaften des öffentlichen Rechts) 
wurde über die Beteiligung von Laien in 
der Regulierung des tierärztlichen Berufs-
stands und über die aktuelle Entwicklung 
von tierärztlichen Großunternehmen in 
den einzelnen Ländern referiert und dis-
kutiert. Mit „Marketing the Profession“, also 
der Vermarktung des tierärztlichen Berufs, 
beschäftigte sich der zweite Workshop 
–  thematisiert wurde hier der Mangel an 
Ausbildung in kommunikativer Kompetenz. 
Auch sei den Studierenden die Vielfalt der 
Beschäftigungsmöglichkeiten gar nicht be-
kannt, sodass besonders auf diesem Sektor 
verstärkte Aufklärung an den Hochschulen 
und unter den Berufsanfängern stattfinden 
sollte.

Die nächste Generalversammlung der FVE 
wird im November in Brüssel stattfinden.

DVG: Fachgruppe Bakte-
riologie und Mykologie 

W Vom 26. bis 28. Mai 2014 fand in 
Freising die Tagung der DVG-Fach-

gruppe „Bakteriologie und Mykologie“ in 
Verbindung mit dem Institut für Infektions-
medizin und Zoonosen der LMU München 
statt; die wissenschaftliche Leitung hatte 
Prof. Dr. Reinhard Straubinger inne. 

30 Referate waren in die sechs Vortrags-
reihen – One health/Zoonosen, Multiresis-
tente Erreger, Diagnostik, Lebensmittel- und 
vektorenbedingte Erkrankungen, Epidemio-
logie und Risikomanagement, freie Themen – 
gegliedert, außerdem wurden 66 Poster prä-
sentiert. In seinem Grußwort zur Eröffnung 
der Tagung gedachte der DVG-Vorsitzende 
Prof. Uwe Truyen, Leipzig, des im April 2014 
verstorbenen langjährigen Vorsitzenden und 
danach Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft, 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Anton Mayr. 

Für die BTK überbrachte Präsident Prof. 
Dr. Theo Mantel Grüße und betonte, dass 
fundierte Kenntnisse in Bakteriologie und 
Mykologie Voraussetzungen für eine effizi-
ente Tierseuchenbekämpfung und Lebens-
mittelhygiene seien.

Ihre BTK-Geschäftsstelle

Abb. 3: Die Teilnehmer der 46. Geschäftsführerkonferenz in Esslingen.� Foto: A. Ludes
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Permethrin gehört zu den Typ-I-Pyreth-
roiden und wird bei vielen Tierarten zur 
Ektoparasitenkontrolle eingesetzt, beim Hund 
ist es v. a. in den Spot-on-Präparaten gegen 
Zecken enthalten. 

Die Verstoffwechselung der Pyrethroide 
findet hauptsächlich in der Leber durch Glucu-
ronidierung statt. Durch einen artspezifischen 

Mangel an entsprechenden Enzymen (Glucu-
ronidasen) ist die Katze nicht in der Lage, 
den Wirkstoff Permethrin zu metabolisieren. 
Es kommt daher zu den bekannten Intoxika-
tionserscheinungen mit v. a. zentralnervösen 
Anzeichen und Todesfällen. Hauptsymptome 
einer solchen Vergiftung sind Krämpfe, Tre-
mor, Ataxie, Hyperästhesie, Hypersalivation, 
Vomitus, Diarrhoe, Dyspnoe, Hyper- oder Hy-
pothermie. 

Die Zeitspanne zwischen dem Kontakt der 
Katze mit dem Wirkstoff und dem Auftreten 
von Vergiftungssymptomen ist abhängig 
von der Art der Aufnahme von Permethrin. 
Nach dem ausschließlichen Auftragen des 
Präparats auf die Haut treten die Sympto-
me erst bis zu drei Tage später auf. Leckt 
die Katze die Auftropflösung jedoch ab,  

treten die Vergiftungserscheinungen bereits 
nach einigen Minuten oder Stunden ein.

Eine schnelle und intensivmedizinische 
Therapie erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 
vollständigen Erholung. Hierbei ist Durch-
haltevermögen gefragt, denn einige Katzen 
erholen sich erst nach bis zu dreitägiger Inten-
sivtherapie! Überlebt das Tier die Vergiftung, 
ist mit einer vollständigen Wiederherstellung 
des Patienten zu rechnen, Spät- und Folge-
schäden sind nicht bekannt.

Aufklärung wird großgeschrieben
Im Rahmen der Pharmakovigilanz findet im BVL 
die Überwachung der Tierarzneimittel nach der 
Zulassung statt, es werden die Meldungen zu 
unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) 
gesammelt und ausgewertet.

Bereits seit 2005 sind vermehrte UAW 
von Permethrinintoxikationen bei Katzen 
aufgefallen. Daraufhin wurde vom BVL in Zu-
sammenarbeit mit Pharmafirmen eine groß 
angelegte Kampagne zur Verbesserung der 
Aufklärung von Tierärzten und Tierhaltern 
angestoßen [1]. Hierzu  wurden neben der 
verstärkten Pressearbeit und der Bereitstel-
lung von Informationsmaterial für Tierhalter 
auch Therapieempfehlungen zur Behandlung 
der Permethrinintoxikation für Tierärzte 
ausgegeben. Des Weiteren sind im Rahmen 
eines Stufenplanverfahrens der Stufe II die 
Gebrauchsinformationen überarbeitet sowie 
explizite Warnhinweise und Symbole auf der 
Packung und auf die einzelnen Ampullen ge-
druckt worden, um die Verwechslungsgefahr 
zu minimieren. Auf Initiative des BVL wurden 
die permethrinhaltigen Spot-on-Präparate 
ab 2010 in Deutschland erneut unter die Ver-
schreibungspflicht gestellt.

Diese Maßnahmen zeigten sich wirksam 
und haben zu deutlichen Erfolgen geführt: 
Sowohl die Anzahl der gemeldeten Perme-
thrinintoxikationen bei Katzen (Abb. 1) als 
auch die Todesfälle (Abb. 2) sanken seit 2009 
signifikant ab, und das, obwohl durch das er-
höhte Problembewusstsein der Tierärzteschaft 
eine deutliche Steigerung der Meldungen zu 
erkennen war. 

Trotz Verschreibungspflicht:  
Anstieg der Permethrinintoxikationen 
bei Katzen
von Katja Wedel und Gwenda Pirk

Aus aktuellem Anlass möchte das  
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) erneut auf 
die Gefahr der Permethrinintoxikation 
bei Katzen durch für Hunde zugelassene 
Ektoparasitika hinweisen.

Abb. 1: Gemeldete Vergiftungsfälle bei Katzen durch Permethrin 2008 bis Mai 2014.

Bundesamt für Verbraucherschutz und  
Lebensmittelsicherheit – BVL – Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens- 

mittelsicherheit (BVL), Abteilung Tierarzneimittel, 
Mauerstraße 39–42, 10117 Berlin,  
Tel. (0 30) 18 44 43 04-44, Fax (0 30) 18 44 43 04-09, 
www.bvl.bund.de
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Seit dem Jahr 2013 ist allerdings ein beun-
ruhigender Trend zu verzeichnen, da die Zah-
len wieder langsam ansteigen (2012: 23 Fäl-
le, 2013: 36 Fälle). Mit Beginn der wärmeren 
Jahreszeit und der damit verbundenen Zecken
saison sind auch in diesem Jahr bereits 16 Fälle 
von Permethrinvergiftung bei der Katze inner-
halb von drei Monaten an das BVL gemeldet 
worden. 

Anstieg der Intoxikationen:  
Mögliche Ursachen 
Die Hauptursache für die Gefährdung von Kat-
zen durch Permethrin ist die Fehlanwendung 
durch den Tierhalter. Hier steht insbesondere 
die Verwechslungsgefahr der ähnlich ausse-
henden Ampullen der für Hund und Katze zuge-
lassenen Spot-on-Präparate im Vordergrund. 

Weiterhin wird die Gefahr des Kontaktes 
der Katze mit einem kurz zuvor korrekt be-
handelten Hund unterschätzt. Dabei ist die 
Katze nicht nur passiv durch den Kontakt mit 
der Applikationsstelle des Hundes gefährdet 
(z. B. wenn beide Tiere den Schlafplatz teilen), 
sondern auch durch das aktive Ablecken des 
Arzneimittels bei der Fellpflege. Dieser Weg der 
Intoxikation stellt ein international bekanntes 
Problem dar [2,3] und zeigt erneut, wie wichtig 
die Aufklärung der Tierhalter durch das Fach-
personal in der Tierarztpraxis ist. 

Die Auswertung der gemeldeten Fälle der 
letzten Jahre macht aber auch deutlich, dass 
die Permethrinintoxikation bei der Katze im 

Bewusstsein der praktizierenden Tierärzte ge-
stiegen ist. Seit der Kampagne aus den Jah-
ren 2007/2008 sind die Todesfälle bei Katzen 
deutlich gesunken. Waren es im Jahr 2006 noch 
fast 50 Prozent der Tiere, die an den Folgen 
von Permethrin verstarben, waren es bereits 
2007 weniger als 15 Prozent. Das Verhältnis 
Todesfälle/wiederhergestellte Tiere ist seitdem 
stabil geblieben. 

Die deutlich reduzierte Todesrate ist auf die 
besser informierten Tierärzte zurückzuführen. 
Bei entsprechenden klinischen Symptomen 
wird umgehend eine Vergiftung mit Ektopa-
rasitika bei der Diagnosestellung miteinbe-
zogen, dies führt zur sofortigen Einleitung 
einer adäquaten Therapie, wodurch die Über-
lebenschancen der Patienten deutlich erhöht  
werden. 

Therapie bei Intoxikation
Zur Therapie der Vergiftungserscheinungen 
durch Permethrin werden verschiedene Maß-
nahmen empfohlen: „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ 
dienen der Dekontamination des Patienten und 
unterbrechen die weitere dermale Resorption 
wie das Scheren der Applikationsstelle und das 
Waschen mit lauwarmem Wasser und milder 
Seife (z. B. Shampoo oder Geschirrspülmittel).

Dann erfolgt eine rein symptomatische 
Therapie, da kein spezifisches Antidot zur Ver
fügung steht. Zu dieser zählen je nach Schwere 
der klinischen Symptome die Stabilisierung  
und Unterstützung des Patienten bei der  

Entgiftung mit intravenöser Flüssigkeits-
therapie, die antikonvulsive Therapie z.  B. 
mittels Diazepam/Phenobarbital sowie bei 
oraler Aufnahme auch das Verabreichen von 
Aktivkohle [4].

Der Einsatz von Methocarbamol, einem zen-
tral wirksamen Muskelrelaxans, wird ebenfalls 
empfohlen. 

Neuere Veröffentlichungen zeigen den er-
folgreichen Einsatz von intravenösen Lipid
emulsionen bei Permethrinvergiftungen [5].

Fazit
Anhand der Fallentwicklung von Katzen mit 
Permethrinvergiftung zeigt sich, dass die fach-
kundige und ausführliche Beratung des Tier-
halters in der Praxis bei der Abgabe von Tier-
arzneimitteln unerlässlich ist. Nur hierdurch 
lassen sich Fehlanwendungen verhindern!

Weiterhin möchte das BVL anhand dieses 
Beispiels verdeutlichen, wie wichtig das Melden 
von unerwünschten Arzneimittelwirkungen ist, 
auch wenn es sich hier nicht um die Anwendung 
bei der Zieltierart handelt, sondern um den 
sogenannten „off label use“ eines Tierarznei-
mittels. Nur so können Risiken erkannt und 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden 
(Risikomanagement). 

Anschrift der Autorinnen: Katja Wedel, 
Dr. Gwenda Pirk,Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), 
Berlin, katja.wedel@bvl.bund.de
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Am 14. Mai 2014 verstarb Ministerialrat a. D. 
Dr. med. vet. Helmut Degen im Alter von 
82 Jahren, kurz vor seinem 83. Geburtstag. 
Die ATF und die niedersächsische Veterinär-
medizin verlieren mit ihm einen profilierten 
früheren Ministerialbeamten und engagier-
ten Tierarzt, dem bis zuletzt der Berufsstand 
und die Fortbildung der jungen Tierärzte am 
Herzen lagen. Noch lange nach seiner Pensio-
nierung war Dr. Helmut Degen maßgeblich an 
Organisation und Durchführung der jährlichen 
ATF-Fortbildungsveranstaltung „Aktuelle Pro-
bleme des Tierschutzes“ in der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover 
beteiligt.

Helmut Degen wur-
de am 3. Juni 1931 in 
Plankorth, damals Kreis 
Lingen/Ems, geboren.  
Nach zweijähr igem 
Studium der Landwirt-
schaft an der Justus-
Liebig-Universität zu 
Gießen wechselte er 
1955 nach bestandener 

Diplomvorprüfung zur Veterinärmedizinischen 
Fakultät in Gießen. 1961 promovierte er bei 
Prof. Dr. Dehner in der Medizinischen und Ge-
richtlichen Veterinärklinik. 

1969 erfolgte die Ernennung zum Veterinär-
rat, 1972 zum Veterinäroberrat und 1976 zum 
Veterinärdirektor. Ab 1972 war er in Osnabrück 
Land Fachgebietsleiter für Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung, Lebensmittelüberwa-
chung, Arzneimittel- und Futtermittelwesen 
sowie Leiter der Auslandsfleischbeschaustelle 
in Dissen, ab 1976 Hauptdezernent und Dienst-
stellenleiter der Regierungsveterinärratsstelle 
Osnabrück-Stadt, später beim Regierungsprä-
sidium Osnabrück (Bezirksregierung Weser-Ems 
– Außenstelle Osnabrück). Diese vielfältigen, 
erfolgreich und stets mit Augenmaß für Land-

wirtschaft, Verbraucher, Tierseuchenbekämp-
fung und Tierschutz ausgeübten Tätigkeiten 
machten ihn auch für weitere Aufgaben inte-
ressant. Im Mai 1980 erfolgte seine Abord-
nung an das Niedersächsische Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und (damals) 
Forsten nach Hannover, dort 1981 Ernennung 
zum Ministerialrat und Referatsleiter, zunächst 
mit den Arbeitsschwerpunkten Fleischhygiene/
Geflügelfleischhygiene, später dann mit Grund-
satzangelegenheiten der Veterinärverwaltung 
und v. a. dann Tierschutz, Tierarzneimittel, 
tierärztliches Futtermittelwesen. 

Von seinen zahlreichen Verdiensten seien 
hier noch einmal besonders seine Verdienste 
um den Tierschutz und die Fortbildung im Tier-
schutz für Tierärzte genannt. Ganz wesentlich 
auf seine Initiative hin wurde der niedersächsi-
sche Tierschutzbeirat gegründet, der seinerzeit 
ein Novum für die Bundesländer darstellte. 
Über viele Jahre hat er die Geschäftsführung 
wahrgenommen. Heute treffen sich die Vorsit-
zenden der Tierschutzbeiräte der Bundeslän-
der fast wie selbstverständlich jährlich zu ge-
meinsamen Sitzungen. Dies musste seinerzeit 
noch gegen eine Vielzahl von Widerständen 
durchgefochten werden. Mit Kenntnisreichtum, 
Erfahrungsschatz, Geschick und (emsländi-
scher) Beharrlichkeit hat Dr. Degen seine Ziele 
verfolgt und erreicht. 

Auch sein zweites Anliegen im Tierschutz, 
die Fortbildung der Tierärzte auf diesem für 
den Berufsstand so wichtigen und zukunfts-
orientierten Feld, hat er mit Fachkompetenz, 

Hingabe und Freude bis weit über die Pensio-
nierung (im Jahre 1996) hinaus aktiv betrie-
ben. Wichtig war es ihm, den vor Ort tätigen 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzten gut be-
gründetes „Handwerkszeug“ zur Umsetzung 
der rechtlichen Vorgaben zu vermitteln. Dabei 
achtete er darauf, nicht nur den Bereich der 
Nutztierhaltung, sondern auch der Heimtier-
haltung und des Tierversuchsbereichs abzu-
decken. 

Über 20 Jahre prägte sein Gesicht wesent-
lich die heute meist mit mehr als 300 Teilneh-
mern sehr gut besuchten September-Veran-
staltungen der ATF-Fachgruppe Tierschutz in 
der TiHo Hannover, wenn er in seiner unver-
wechselbaren, nüchternen, aber herzlichen Art 
die Teilnehmer begrüßte oder auch manchmal 
zur Ordnung rief. Erst im vergangenen Jahr 
hat er sich, als er wohl spürte, dass die Kräfte 
nachließen, zurückgezogen.  

Wir verlieren mit ihm eine fachkompe-
tente und aufrechte Persönlichkeit, einen 
angenehmen und hilfsbereiten Kollegen und 
einen guten Menschen. Unser Mitgefühl ist bei 
seiner lieben Frau und seinen drei Kindern und 
deren Familien. Helmut Degen wird uns tief in 
Erinnerung bleiben.

Jörg Hartung,  
Maria Dayen,  

Jörg Baumgarte,  
die Tierärzte aus dem ML Hannover,  

Diane Hebeler, 
Axel Wehrend, 

Theo Mantel

Akademie für tierärztliche  
Fortbildung – ATF – Geschäftsstelle: Französische Str. 53, 10117 Berlin,

Tel. (0 30) 201 43 38-0, Fax (0 30) 201 43 38-90,
atf@btkberlin.de, www.bundestieraerztekammer.de
Vorsitzender: Prof. Dr. Axel Wehrend,  
Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie 
der Groß- und Kleintiere, Justus-Liebig-Universität 
Gießen, Frankfurter Str. 106, 35392 Gießen,
Tel. (06 41) 99 38-701, Fax (06 41) 99 38-709

Konten: Bundestierärztekammer e. V.,
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Frankfurt/Main,
IBAN: DE59 3006 0601 0001 8404 79, BIC: DAAEDEDD 
Akademie für tierärztliche Fortbildung – ATF,
Deutsche Apotheker- und Ärztebank,
IBAN: DE59 3006 0601 0201 8404 79, BIC: DAAEDEDD
Tierärztliche Verrechnungsstelle Heide r. V.,
Hans-Böckler-Straße 23, 25746 Heide,
Sparkasse Westholstein, 
IBAN: DE32 2225 0020 0060 0007 00, BIC: NOLADE21WHOIn Memoriam 

Die ATF erinnert an Dr. Helmut Degen
Am 14. Mai 2014 verstarb Ministerial-
rat a. D. Dr. med. vet. Helmut Degen im 
Alter von 82 Jahren. Die Akademie für 
tierärztliche Fortbildung (ATF) verliert 
mit ihm einen engagierten Tierarzt, dem 
der Berufsstand und die Fortbildung der 
jungen Tierärzte besonders am Herzen 
lagen.

Präsident Dr. Gerhard 
Greif übergibt Dr. 
Degen ein Abschieds-
geschenk anlässlich 
der Tierschutztagung 
2012 in Hannover. 
� Foto: TiHo
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Die ATF-Akupunktur-Fortbildungen bauen in 
einem dreistufigen System (A, B und C) mit 
jeweils zweitägigen Wochenendkursen aufei-
nander auf.

Stufe A: Grundkurse 1 bis 4
Nach einer „Einführung in die westlichen 
und östlichen Grundlagen der Akupunktur“ 
(Grundkurs 1), in der die wissenschaftlichen 
Grundlagen (Neuro-Anatomie, Neuro-Phy-
siologie, Traditionelle Chinesische Medizin 
[TCM]/Traditionelle Chinesische Veterinär-
medizin [TCVM]) ausführlich dargestellt wer-
den, schließen sich die Grundkurse 2 bis 4 
an. Der Schwerpunkt dieser Kurse liegt auf der 
Physiologie der TCM/TCVM. Die Lokalisation 
der Punkte, Wirkung und Indikationen werden 
theoretisch und in praktischen Demonstratio-
nen in Kleingruppen gelehrt. Die Punkte wer-
den an Mensch, Hund, Pferd und Rind gezeigt 
und von den Teilnehmern ertastet.

Stufe B: ATF-Grundkurse 5 bis 8
In den ATF-Akupunktur-Grundkursen 5 bis 8 
werden die in Stufe A erworbenen Kenntnisse 
in der Akupunkturlehre vertieft. Im Fokus die-
ser Seminare stehen die Darstellung der Patho-
logie in der TCM/TCVM und die Therapie durch 
Akupunktur und Moxibustion. In praktischen 
Demonstrationen in Kleingruppen werden die 
Punktlokalisationen an Pferd, Hund und Rind 
themenspezifisch wiederholt. Die Tierart kann 
ausgewählt werden. Didaktische Wiederholun-
gen erleichtern das Lernen.

Stufe C: Tierartspezifische Praxisseminare
Je nach Praxisstruktur ergeben sich für die Aku-
punkturanwendung für die einzelnen Tierarten 
bestimmte kurative Schwerpunkte: z. B. Pferde, 
Kleintiere, Wiederkäuer (Nutztiere). Dafür wer-
den für Absolventen der Grundkurse spezielle 
tierartspezifische Praxisseminare angeboten. 
Ziel dieser Kurse ist, den Kenntnisstand aus 
den Stufen A und B auf die jeweilige Tierart 
und deren Besonderheiten zu fokussieren und 
die Voraussetzungen für die Zuerkennung der 
Zusatzbezeichnung Akupunktur zu vervollstän-
digen.

Der nächste Durchgang beginnt mit Grundkurs 
1 „Einführung in die Veterinärakupunktur“ am 
12./13. Juli 2014 in Hannover (ATF-Anerken-
nung: 13 Stunden; s. DTBl. 3/2014 S. 407).

Termine und Programme der folgenden Kurse 
(Grundkurs 2 bis 8; Herbst 2014 bis Sommer 
2015) sowie anschließender Praxisseminare 
erhalten Sie ab Juli 2014 auf der Webseite der 
ATF (www.bundestieraerztekammer.de/Rubrik 

ATF/Rubrik Fortbildungsangebote) oder auf 
Anforderung bei der Geschäftsstelle sowie ab 
August 2014 in der Terminecke und im Veran-
staltungskalender des DTBl. 

Wer eine Fort- und Weiterbildung in der 
Akupunktur anstrebt, sollte bereits über 
schulmedizinische Praxiserfahrungen verfü-
gen, um die Möglichkeiten und Grenzen der 
„Nadeltherapie“ richtig beurteilen zu können. 
Der zu erwartende Wettbewerbsvorteil in der 
Alltagspraxis kann nur dann erreicht werden, 
wenn sich zusätzliches Wissen und Können im 
Heilerfolg niederschlagen.

Bitte beachten Sie, dass die Regelung 
der Weiterbildung gesetzlich den Landes-
tierärztekammern zugewiesen ist. Das ATF-
Akupunkturkursystem ist so aufgebaut, dass 
die Anforderungen aller Tierärztekammern an 
die zu absolvierenden Fortbildungen erfüllt 
werden. Bei Interesse informieren Sie sich bitte 
direkt bei Ihrer zuständigen Tierärztekammer 
über die Anforderungen für das Erlangen der 
Zusatzbezeichnung.

Diane Hebeler

Auch in diesem Jahr bietet die 
ATF wieder Fort- und Weiterbil-
dungskurse zur Veterinäraku-
punktur an, die für den Erwerb 
der gleichnamigen Zusatzbe-
zeichnung geeignet sind.

Veterinärakupunktur
Nächster Durchgang der ATF-Grundkurse

In den ATF-Akupunkturkursen finden auch Demonstrationen am Tier statt. � Foto: S. Heüveldop

Neuer Service
ATF-Newsletter und kostenfreier Download  
ausgewählter Kursunterlagen für Mitglieder

Nach einiger Vorbereitungszeit war es nun soweit: Im Juni wurde der 
erste Newsletter der ATF versandt. Alle ATF-Mitglieder mit bekannter 
E-Mail-Adresse erhielten darin u. a. aktuelle Informationen zu den 
in nächster Zeit stattfindenden ATF-Fortbildungsveranstaltungen. 
Außerdem konnten sie sich noch über ein besonderes Angebot freu-
en: Ab sofort werden in einem nur für ATF-Mitglieder zugänglichen 
Bereich auf der Webseite ausgewählte Unterlagen zurückliegender 

ATF-Kurse zum kostenfreien Download zur Verfügung gestellt. Zu 
beachten ist, dass es sich um Unterlagen handelt, die bei Präsenz-
veranstaltungen der ATF genutzt wurden. Einige Informationen 
ergeben sich daher nur aus dem Zusammenhang von schriftlicher 
Unterlage und gesprochenem Wort.

Im Gegensatz zu dieser Download-Funktion steht der Newsletter 
allen Interessierten offen. Auf www.bundestieraerztekammer.de 
bzw. www.tieraerzte-fortbildung.de können Sie sich unter Angabe 
Ihrer E-Mail-Adresse für den Empfang anmelden. Der ATF-Newsletter 
wird ab sofort drei- bis viermal im Jahr verschickt und informiert 
jeweils über Fortbildungsangebote und andere interessante Themen 
rund um die ATF.

Ihre ATF-Geschäftsstelle
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Auf dem Symposium wurden aktuelle Ergebnis-
se aus den Forschungsgruppen von PD Dr. Elke 
Genersch, Landesinstitut für Bienenkunde in 
Hohen Neuendorf, und PD Dr. Heike Aupper-
le, Laboklin GmbH & Co. KG in Bad Kissingen, 
sowie eine Therapiestudie aus der Kleintier-
praxis von Dr. Friedrich Röcken in Schleswig 
vorgestellt. Themen waren v. a. die Amerika-
nische Faulbrut, die Nosemose und die Rol-
le der Varroamilbe bei der Übertragung von 
Bienenviren sowie die Vorstellung moderner 
Forschungsmethoden bei Bienen (Pathologie, 
CT bei der Biene, Molekulare Methoden, Ein-
satz von Honig bei der Wundbehandlung von 
Kleintieren).

Bei den über 90 Teilnehmern aus Deutsch-
land und Österreich handelte es sich nicht 
nur um Amtstierärzte, sondern auch um viele 
praktische Tierärzte, die z. B. Imker in ihrer Kli-
entel haben, selbst nebenbei Imker sind oder 
nur aus privatem Interesse an der Fortbildung 
teilgenommen haben.

Die große Zahl von Teilnehmern ist sicher-
lich auch darauf zurückzuführen, dass es bis-

lang nur wenige Fortbildungsmöglichkeiten 
zum Thema Bienen für Tierärzte gibt, obwohl 
sich viele Veterinäre für dieses wichtige Haus- 
und Nutztier interessieren.

Auch die Umfrageergebnisse an diesem  
Tag zeigten, dass ein großes Interesse zur 
Fort- und Weiterbildung bis hin zum Erwerb 
der Zusatzbezeichnung/Fachtierarzt Bienen 
besteht.

Um in Zukunft die Kommunikation zwi-
schen den bieneninteressierten Veterinären 
zu erleichtern, gründeten die Teilnehmer 
(Abb. 1) die Mailingliste „BienenVets“. Über 
diesen Verteiler sollen aktuelle Informationen 
zu Weiterbildungsmöglichkeiten verbreitet und 
so die Möglichkeit des Informationsaustauschs 
geschaffen werden, falls z. B. eine Tierärztin/
ein Tierarzt einen schwierigen Fall zu bearbei-
ten hat und die Erfahrungen anderer Kollegen 
erfragen möchte. 

Außerdem könnte so ein Netzwerk entste-
hen, das Kolleginnen und Kollegen in der Wei-
terbildung Bienen ermöglicht, bei interessan-
ten Fällen in ihrer Region informiert zu werden, 
um bei der Dokumentation von Fallberichten 
aus den verschiedenen Bereichen Diagnostik, 
Tierseuchenbekämpfung und Lebensmittelsi-
cherheit, aber vielleicht auch Arzneimittelprü-
fung und Toxikologie, berichten zu können.

Wer in diesen Verteiler aufgenommen wer-
den möchte, kann sich per E-Mail an aupperle@
laboklin.de wenden.

In Zukunft geplante Fort- und  
Weiterbildungsaktivitäten sind:

−− ein Bienenseminar am 6. November 2014 
im Rahmen des 60. Jahreskongresses der 
DGK-DVG und des 20. FECAVA-Eurokongres-
ses vom 6. bis 9. November 2014 im ICM 
München

−− ab Anfang 2015: Fort- und Weiterbildungs-
module in Süddeutschland (Kreis Heiden-
heim), organisiert von der ATF in Zusam-
menarbeit mit den Süddeutschen Tierärzte
kammern (Wiss. Leitung: PD  Dr.  Heike 
Aupperle, LABOKLIN, Bad Kissingen, und 
Veterinärrat Dr. Karsten Stief, Amt für 
Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 
73430 Aalen)

−− Ende 2015: Start von Online-Fort- und 
Weiterbildungskursen zum Thema Bienen, 
organisiert von der ATF und Vetion.de

Um das Interesse und den Bedarf, v. a. an den 
Weiterbildungsmodulen und den E-Learning-
Kursen, besser einschätzen und planen zu 
können, bittet die ATF um Rückmeldungen 
unter atf@btkberlin.de (Betreff: Bienen, bitte 
vollständige Kontaktdaten angeben).

Wir hoffen, mit dieser Initiative nun ein Fo-
rum für an Bienen interessierten Tierärztinnen 
und Tierärzte geschaffen zu haben, um dieses 
spannende Aufgabengebiet für die Veterinär-
medizin in Zukunft weiter zu erschließen.

Heike Aupperle

Deutsche Veterinärmedizinische  
Gesellschaft e. V.  – DVG – Geschäftsstelle/Pressestelle:  

Friedrichstr. 17, 35392 Gießen,  
Tel. (06 41) 2 44 66, Fax (06 41) 2 53 75, 
E-Mail: info@dvg.net, Internet: www.dvg.net
1. Vorsitzender: Prof. Dr. Uwe Truyen,  
Konto:  
Volksbank Mittelhessen eG,  
Kto.-Nr. 695 49 28 (BLZ 513 900 00) 
IBAN: DE08 5139 0000 0006 9549 28, BIC: VBMHDE5F„BienenVets“ gegründet! 

Abb. 1: Die Teilnehmer des Symposiums gründeten eine Mailingliste „BienenVets“.� Foto: DVG

Am 26. April 2014 fand in Bad Kissingen 
im Rahmen des DGK-DVG-Symposiums 
„Infektionen: Erkennen, behandeln, 
 verhindern“ das Satellitenmeeting  
„Aktuelles von der Honigbiene“ statt.
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Etwa 300 Kolleginnen und Kollegen fanden 
den Weg in den Unterfränkischen Kurort und 
wurden von den Tagungsleitern Dr. Elisabeth 
Müller und Dr. Gerhard Loesenbeck, Bad Kis-
singen, herzlich begrüßt (Abb. 2). 

Neben Infektionen des Respirationstraktes –  
von Katzenschnupfen bis Zwingerhusten – und 
der Haut wurden auch bakterielle Infektionen 
im OP, die Versorgung infizierter Wunden sowie 
MRSA thematisiert. Der Schwerpunkt lag auf 
den Tierarten Hund und Katze, aber auch Heim-
tiere und Reptilien wurden berücksichtigt. Die 
Erreger wurden übersichtlich dargestellt und 
Therapiemöglichkeiten sowie Impfmanage-
ment angesprochen. Wichtige Themen waren 
dabei auch der gezielte Einsatz von Antibiotika 
und Anthelminthika. 

Neu war, dass parallel zum Kleintierpro-
gramm zwei Satellitenmeetings angeboten 
wurden: „Neues von der Honigbiene – Aktu-
elle Forschungsergebnisse aus 
Physiologie, Pathologie und 
Diagnostik“ sowie „Infekti-
onserkrankungen Pferd“. Das 
Satellitenmeeting zur Honig-
biene trug dem wachsenden 
Interesse an dieser Spezies 
Rechnung und war besonders 
gut besucht (siehe auch Be-
richt von PD Dr. Heike Aupper-
le in dieser Ausgabe des 
Deutschen Tierärzteblattes). 
Im Satellitenmeeting Pferde 
drehte sich alles um Infekti-

onskrankheiten. Themen waren West-Nil-Virus 
und Influenza, infektiöse Hauterkrankungen, 
Antibiose und Entwurmungsschemata beim 
Pferd. Auch hier erhielten die Teilnehmer eine 

übersichtliche Darstel-
lung der Erreger und der 
Therapiemöglichkeiten. 

Zum Abschluss der 
Kleintier- und Pferde-
tagung fand eine Podi-
umsdiskussion mit allen 
Referenten und Teilneh-
mern zu veränderten 
Infektionserregern, zu-
künftigen Therapiefor-
men, Resistenzen und 
Zoonosen statt.

Ein Seminar zur Ent-

zündungszellzytologie sowie eine Fortbildung 
für Tiermedizinische Fachangestellte und die 
Industrieausstellung rundeten das Symposi-
um ab. 

Der Gesellschaftsabend fand bei herrlich 
sommerlichen Temperaturen im Kurgarten 
Café im Regentenbau, dem Wahrzeichen von 
Bad Kissingen, statt. In königlichem Ambiente 
konnten sich die Teilnehmer bei musikalischer 
Unterhaltung und regionalen sowie mediter-
ranen Köstlichkeiten austauschen und das 
besondere Flair genießen. 

Marion Selig, DVG-Geschäftsstelle

Der Vortragsband zum Kleintierprogramm kann unter dem 

Stichwort „Bad Kissingen Kleintiere“ für 16 € zzgl. 2,50 € 

für Verpackung und Versand in der DVG-Geschäftsstelle 

bestellt werden (s. o.).

„Infektionen: Erkennen, behandeln, verhindern“
Die Deutsche Gesellschaft für 
Kleintiermedizin (DGK-DVG) führ-
te gemeinsam mit der Laboklin 
GmbH vom 25. bis 27. April 2014 
in Bad Kissingen ein Symposium 
zum Thema Infektionen durch.

Preis der Bruns-Stiftung 2014  
vergeben
Mit dem Preis der Dres. Jutta und Georg Bruns-Stiftung für 
innovative Veterinärmedizin werden in diesem Jahr zwei Wis-
senschaftler ausgezeichnet: PD Dr. med. vet. Christoph Daniel 
Rummel, Gießen, und PD Dr. med. vet. Dipl. Biol. Christoph 
Baums, Lüneburg. 

Dr. Rummel, Jahrgang 1976, erhält den Preis für seine he-
rausragenden wissenschaftlichen Ansätze auf dem Gebiet des 
„sickness behaviour“, mit denen er in eindrucksvoller Weise 
eine Brücke zwischen reiner Grundlagenforschung und klinisch 
relevanter Forschung schlägt. Der Schwerpunkt seiner meisten 
experimentellen Arbeiten liegt auf der Analyse von Signal-
wegen, mit deren Hilfe ein aktiviertes Immunsystem und das 
Gehirn bei akuten bzw. chronischen Krankheitsprozessen oder 
aber abhängig von speziellen physiologischen Bedingungen, 

wie z. B. Alter, Ernährungszustand oder körperliche Fitness, 
miteinander kommunizieren. Dr. Rummel beteiligt sich außer-
dem mit außergewöhnlichem Engagement und großem Erfolg 
bei den Studierenden an der Pflicht- und Wahlpflichtlehre für 
Studierende an der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

Dr. Baums, Jahrgang 1969, hat vor dem Veterinärmedizin-
studium ein Biologiestudium absolviert und mit Diplom ab-
geschlossen. Er wird für seine besonderen wissenschaftlichen 
Arbeiten, u. a. auf dem Gebiet der Virulenzmechanismen von 
Streptococcus suis, der Impfstoffentwicklung beim Schwein 
sowie der vergleichenden Untersuchungen zur Erreger-Wirt-
Interaktion unterschiedlicher Streptokokken (S. suis, S. iniae 
und S. phocae), ausgezeichnet. 

Die DVG gratuliert den Preisträgern herzlich! Die Preise 
werden anlässlich des bpt-Kongresses in Hannover überreicht. 

Weitere Informationen: www.bruns-stiftung.de

Abb. 2: Die Organisatoren des Symposiums (v. l. n. r.): Dr. Friedrich Röcken, PD Dr. Heike Aupperle, 
Dr. Gerhard Loesenbeck, Dr. Elisabeth Müller, Prof. Dr. Dr. h. c. Martin Kramer.� Foto: DVG
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Ab dem 1. August 2014 tritt im Rahmen des 
Tierschutzgesetzes folgende neue Regelung in 
Kraft (§ 21 Abs. 5 Nr. 2): „Derjenige, der ge-
werbsmäßig mit Wirbeltieren, außer landwirt-
schaftlichen Nutztieren, handelt, hat ab dem 
1. August 2014 sicherzustellen, dass bei der 
erstmaligen Abgabe eines Wirbeltieres einer 
bestimmten Art an den jeweiligen künftigen 
Tierhalter mit dem Tier schriftliche Informa-
tionen über die wesentlichen Bedürfnisse des 
Tieres, insbesondere im Hinblick auf seine an-
gemessene Ernährung und Pflege sowie verhal-
tensgerechte Unterbringung und artgemäße 
Bewegung, übergeben werden …“

Daher hat die Tierärztliche Vereinigung 
für Tierschutz (TVT) Merkblätter zu verschie-
denen Tierarten für Heimtierzüchter zusam-
mengestellt, die kostenlos zum Download auf  
www.tierschutz-tvt.de bereitstehen.

Auf wenigen Seiten werden hier die Ansprü-
che verschiedener Tierarten wissenschaftlich 
fundiert und für Laien verständlich dargestellt. 
Die Merkblätter sind immer auf dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft, sodass sie einfach aus-
gedruckt und den Züchtern, die in der Praxis 
erscheinen, mitgeben werden können. Damit 
können diese die gesetzliche Anforderung 
erfüllen.

Inzwischen gibt es Merkblätter zu folgen-
den Tierarten, wobei ständig neue Spezies 
dazukommen:
Säugetiere

−− Chinchillas
−− Degus
−− Frettchen
−− Goldhamster
−− Kaninchen
−− Mäuse

−− Meerschweinchen
−− Mongolische Rennmäuse
−− Ratten
−− Zwerghamster

Vögel
−− Agarporniden (Unzertrennliche)
−− Amazonen
−− Graupapageien
−− Kanarienvögel
−− Nymphensittiche
−− Wellensittiche

Reptilien
−− Bartagamen
−− Europäische Landschildkröten

Auch Informationen zu weiteren Tierarten (Hunde, Katzen, 

Pferde etc.) sind auf www.tierschutz-tvt.de zu finden.

Tierärztliche Vereinigung  
für Tierschutz e. V. – TVT – Vorsitzender: Prof. Dr. Thomas Blaha, Wiesenweg 11, 

49456 Bakum, Tel. (0 44 46) 9 59 91 10  
Geschäftsstelle: Silke Pahlitzsch,  
Bramscher Allee 5, 49565 Bramsche,  
Tel. (0 54 68) 92 51 56, Fax (0 54 68) 92 51 57,
geschaeftsstelle@tierschutz-tvt.de,
www.tierschutz-tvt.de
Pressestelle: Dr. Gerlinde von Dehn,  
pressestelle_tvt@snafu.de, Tel. (0 28 65) 90 97 06,  
Mobil (0172) 6 77 19 44
Konto: Kreissparkasse Bersenbrück,
IBAN: DE60 2655 1540 0023 4348 06,
BIC: NOLADE21BEB

Merkblätter für Heimtier-
züchter

Bereits seit vier Jahren besteht der bvvd – die 
Vertretung der Veterinärmedizinstudierenden 
in Deutschland – und ist seitdem auf der Bühne 
der Veterinärmedizin verstärkt vertreten. 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die halb-
jährlichen Mitgliederversammlungen und 
erst kürzlich fanden sich rund 60 engagierte 
Mitglieder an der TiHo Hannover zusammen 
(Abb. 1). Der Präsident Dr. Dr. Gerhard Greif 

eröffnete die Veranstaltung mit motivierenden 
Worten für gute Zusammenarbeit als Voraus-
setzung dafür, die Herausforderungen des 
Berufsstandes zu meistern. Die Berichte der 
Arbeitsgruppen zeigten deutlich, dass sich 

der Verband sehr gut als Ansprechpartner für 
die Belange der Studierenden etabliert hat. 
Viele Projekte sind in Arbeit und werden an 
den einzelnen Standorten umgesetzt. Reich-
lich Diskussionsgrundlage und Anstöße für die 

Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden  
Deutschland e. V. – bvvd – Bundesgeschäftsstelle: Veterinärstraße 13,  

80539 München, Fax (0 89) 21 80-59 06,
bvvd@bvvd.de, www.bvvd.de 
Präsident: Dimo Naujokat,  
praesident@bvvd.de
Geschäftsführung: Tim-Oliver Kasten,  
Daniel Medding, dmedding@bvvd.de,  
Tel. (0176) 21 14 07 56, www.bvvd.debvvd fragt nach:  

BWL im Veterinärmedizinstudium?
Im Zentrum der Arbeit des Bundesver-
bands der Veterinärmedizinstudieren-
den Deutschlands (bvvd) stehen die Mit-
gliederversammlungen. Diesmal trafen 
sich rund 60 Studierende an der TiHo in 
Hannover und diskutierten viele für sie 
relevante Themen.

Abb. 1: Die Teilnehmer der bvvd-Mitgliederversammlung in Hannover.� Foto: bvvd
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Zukunft boten die Vorträge der Gastredner: 
Dr. Luc Goossens von der Fachgemeinschaft 
der Industrietierärzte (FTI) erläuterte die 
beruflichen Perspektiven in der Industrie 
und die Aufgabenfelder, die dieser Berufs-
zweig bietet. Außerdem war bpt-Präsidenten 
Dr. Hans-Joachim Götz eingeladen, um die 
Verbandsstrukturen des bpt und die Vorteile 
des Zusammenschlusses der Berufsgruppe zu 
verdeutlichen. Schnell kam die Sprache auf 
die Gehaltssituation und Dr. Götz verwies auf 
die bestehende Empfehlung des bpt. 

Eine weitere Thematik, die schon vielfach 
für Diskussionen sorgte, ist die Frage der In-
tegration der Betriebswirtschaftslehre in das 
Curriculum der Veterinärmedizin. Hierzu wurde 
im Frühjahr dieses Jahres eine Online-Umfrage 
unter den Studierenden aller fünf veterinärme-
dizinischen Fakultäten durchgeführt.

Ziel der Umfrage mit dem Titel „Sollten 
betriebswirtschaftliche Basiskenntnisse im 
Veterinärmedizin-Studium vermittelt werden?“ 
war es, herauszufinden, ob der Wunsch nach 
Angeboten zu diesem Thema besteht, z. B. in 
Form von freiwilligen Wahlpflichtkursen. Be-
teiligt hatten sich 529 Studierende aus allen 
Fachsemestern und von allen deutschen vete-
rinärmedizinischen Bildungsstätten. 

Auf dem Fakultätentag am 13. Mai in Leipzig 
stellten der bvvd und Dr. Carolin Deiner von 
der FU Berlin die Ergebnisse der Umfrage vor:
Auf einer siebenstufigen Likert-Skala (1 = ich 
stimme überhaupt nicht zu, 7 = ich stimme voll 
und ganz zu) wurden verschiedene Aussagen 
zur Beurteilung gestellt, eine Freitexteingabe 
war ebenfalls möglich. 48 Prozent der Umfra-
geteilnehmer bewerteten die Aussage „Ich 
halte es für sehr wichtig, dass wir betriebs-
wirtschaftliche Grundkenntnisse im Studium 
erlangen können“ mit 7, weitere 25 Prozent 
vergaben hierfür 6 Punkte. Diese Antworten 
waren unabhängig davon, ob schon konkrete 
Pläne für die persönlichen Karriereziele be-
standen, zumindest stimmten 44 Prozent der 
Aussage „Ich weiß ja jetzt noch nicht, ob ich 
mich später mal selbstständig machen werde, 

also will ich das jetzt auch noch nicht wissen“ 
überhaupt nicht zu, weitere 25 Prozent verga-
ben hierfür nur 2 Punkte. 

„Ich wünsche mir von meiner Fakultät, dass 
sie uns die Teilnahme an einem Kurs zu diesem 
Thema ermöglicht“ wurde von 54 Prozent mit 
7  Punkten bestätigt, 22 Prozent stimmten 
dieser Aussage mit 6 Punkten zu.

Auf die Frage, ob man an einem E-Learning-
Kurs zum Thema teilnehmen würde, so wie er 
aktuell an der FU Berlin im Rahmen eines KEL-
DAT-geförderten Projekts erprobt wird (nähere 
Informationen unter http://vetmed.fu-berlin.
de/einrichtungen/institute/we02/studium/
bwl/kurskonzept), gaben 442 Teilnehmer an, 
auf jeden Fall oder wahrscheinlich an diesem 
Kurs teilzunehmen. Nur 52 Umfrageteilneh-

mer reagierten ablehnend und weitere acht 
erwähnten im Freitext, dass E-Learning ge-
nerell nicht zu ihren favorisierten Lehrver-
anstaltungstypen zähle.

Im Anschluss an die Präsentation der Um-
frageergebnisse wurde angeregt über das in 
Berlin entwickelte Konzept und eine mögliche 
Nutzung an den anderen Universitäten zu dis-
kutieren. Eine konkrete Anfrage, ob der Kurs 
bereits ab dem Wintersemester 2014/15 ange-
boten werden könnte, kam von der Universität 
Leipzig. Die Gespräche hierzu sind schon in 
vollem Gange und wir sind optimistisch, dass 
auch an den anderen Fakultäten ähnliche Kurse 
entstehen werden.

Dr. Carolin Deiner, 
Marie Mewes

Neues von VetStage

Praktikumsberichte
Für Studierende besonders interessant ist 
ein neuer Bereich unter VetStage , in dem ab 
sofort Praktikumsberichte angezeigt wer-
den. Diese werden 
von Studierenden 
für Studierende 
geschrieben, um 
einen besseren 
Einblick in den praktischen Alltag zu bieten. 

Wer genauer sehen möchte, wie das Gan-
ze funktioniert, kann sich jetzt kostenfrei 
bei VetStage (www.vetstage.de) anmelden 
und die neuen Funktionen testen. 

Verwaltung der ATF-Stunden
Tierärztinnen und Tierärzte sind zur Fort-
bildung verpflichtet. Dieser Pflicht kann 
durch die Teilnahme an Kursen, Seminaren, 
Tagungen, Kongressen und E-Learning-An-
geboten nachgekommen werden. 

Eine Aufgabe der Akademie für tierärzt
liche Fortbildung (ATF) ist es, die Qualität 

von Fortbildungen und Fortbildungsarten 
anderer Träger zu prüfen. Die ATF-Aner-
kennung sichert die Eignung und Qualität 
der Angebote. Die Anzahl der anerkannten 
ATF-Stunden je Fortbildung hängt von deren 
Dauer ab. 

Die Teilnah-
me an der Fort-
bildung wird 
immer durch 
ein Zertifikat 

belegt und muss im Zweifel bewiesen wer-
den können. Um den damit einhergehenden 
Verwaltungsaufwand für Tierärztinnen und 
Tierärzte zu reduzieren, können die ausge-
händigten Zertifikate nun auf VetStage in 
einem dafür vorgesehenen, privaten Bereich 
hinterlegt werden. Dabei wird neben dem 
elektronischen Zertifikat auch die Anzahl 
der jeweils gesammelten ATF-Stunden er-
fasst und automatisch zusammengerechnet.

Neben dem Praktikumsangebot können 
die Kolleginnen und Kollegen nun also ihre 
ATF-Stunden auf VetStage verwalten und 
überblicken. 
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Stiftung Tierärztliche Hochschule  
Hannover 
In Memoriam: Prof. Dr. med. vet. Ursula Weigt
In der Nacht vom 22. zum 23. April 2014 starb Frau Professorin Dr. 
med. vet. Ursula Weigt, ehemalige Abteilungsvorsteherin in der Kli-
nik für Geburtshilfe und Gynäkologie des Rindes der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover, zu Hause in aller Stille im Alter von 86 Jah-
ren. 	

Ursula Weigt wurde am 19. Oktober 1927 im Osten Berlins geboren, 
wo sie im Jahr 1947 das Abitur bestand. Nach einem dreijährigen 
Einsatz als landwirtschaftliche Hilfe begann sie im Jahr 1950 mit 
dem Studium an der Humboldt-Universität 
in Berlin und bestand dort Ende 1955 die 
Tierärztliche Prüfung. Nach Pflichtassisten-
tenzeit im Institut für Lebensmittelhygiene 
übernahm sie hier am 1. Dezember 1956 
die Stelle einer wissenschaftlichen Assis-
tentin mit Leitung des Milchlabors. Nach 
Promotion im Jahr 1959 wurde sie am 1. 
August 1959 Leiterin der Abteilung Milch-
hygiene im Institut für Milchforschung in 
Oranienburg. Im Juni 1961 verließ Dr. Weigt 
die DDR. Am 1. Dezember 1961 wurde sie 
wissenschaftliche Assistentin in der Klinik für Geburtshilfe und Gynä-
kologie des Rindes der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Basierend 
auf ihrem wissenschaftlichen und praktischen Fachwissen gelang es 
ihr innerhalb kurzer Zeit, ein umfassendes effizientes „Mastitisla-
bor“ für die Untersuchung von Milchproben von Klinikpatienten und 
auch aus der Praxis aufzubauen. Wann immer es ihre Verpflichtungen 
zeitlich zuließen, folgte sie den „Hilferufen“ aus der Praxis, um bei 
der Sanierung von Mastitisbetrieben vor Ort aktiv tätig zu werden. 

Wissenschaftlich arbeitete Dr. Weigt an der Differenzierung der 
unterschiedlichen Mastitiserreger und deren praktischer Bedeu-
tung für die entsprechenden Infektionsabläufe im Euter. In ihrer 
Habilitationsschrift fasste sie die umfangreichen Ergebnisse ihrer 
Forschungen auf dem Gebiet der Ätiologie, Diagnostik und Therapie 
von Eutermykosen zusammen. Im Juli 1974 erhielt Dr. Weigt die Venia 
legendi und gehörte damit zu den ersten weiblichen Privat-Dozenten 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Im Februar 1978 erhielt 
sie die Ernennungsurkunde zur Abteilungsleiterin und Professorin. 

Ihre von großem Wissen geprägten, mit viel Temperament, Begeis-
terung und Praxisnähe durchgeführten Vorlesungen und klinischen 
Übungen sind zahlreichen Kolleginnen und Kollegen sicher noch 
ebenso unvergessen wie ihre Vorträge und Diskussionen auf Kon-
gressen oder Fortbildungsveranstaltungen. Und wer sie in privater 
Runde erlebte, wird ihre unvergleichliche Art, insbesondere ihre mit-
reißenden und humorvollen Erlebnisberichte, auch in bleibender 
Erinnerung behalten.

Wir denken an die Verstorbene als Hochschullehrerin, langjäh-
rige Kollegin, als Vorgesetzte in ihrer Abteilung und als wertvollen 
zuverlässigen Menschen mit Dankbarkeit, Hochachtung und großer  
Trauer. 

Prof. Dr. Martina Hoedemaker,
Dr. Dirk Ahlers,

Dr. Peter Andresen,
Dr. Elma Bleckmann,

Prof. Dr. Horst Frerking,
Prof. Dr. Joachim Hahn,

Prof. Dr. Anne Rose Günzel-Apel,
Prof. Dr. Wolfgang Leibold
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Verschiedene Gedanken
Zu den Beiträgen „Der gelbe Hund“ von 
Stephanie Grath, DTBl. 4/2014 S. 492, 
„Problemkreis Ketose“ von Prof. Dr.  
Juergen Rehage, DTBl. 4/2014 S. 494–
498, „Eigenkontrollen zur Verbesserung 
der Nutztierhaltung“ von Prof. Dr. Thomas 
Blaha, DTBl. 4/2014 S. 500–504

Der gelbe Hund: Es ist traurige Realität, dass 
Hunde schon ein Abzeichen brauchen, um vor 
Menschen geschützt zu werden. Denn vor Hun-
den brauchten sie das nicht, die könnten die 
Körpersprache lesen. Ob sie sie akzeptieren, 
das gehört in das Erziehungsprogramm ihrer 
Menschen. Und genau vor denen muss sich 
also ein Hund schützen, wenn er ungestört 
bleiben will. Ich höre immer den Spruch „Der 
tut nichts. Der beißt nicht!“, und dann muss 
anderer Hund und Mensch ertragen, dass an-
gesprungen und/oder im Schritt geschnüffelt 
wird. Diskretion ist Menschensache. Hunde ha-
ben keine. Das gelbe Tuch muss ich mir wohl 
dann umbinden, wenn ich mich vor unerzo-
genen Hunden schützen will. Die aber – und 
ihre Menschen – werden es nicht akzeptieren.
Problemkreis Ketose: Es verblüfft mich fach-
lich, wenn man eine Stoffwechselerkrankung 
mit Antibiotika behandeln will. Und das in 
einer Zeit, wo wir alle und auf allen Gebie-
ten darüber reden, dass wir den Einsatz von 
Fremdstoffen verringern wollen. Da wird in 
dem Beitrag darum gerungen, den Einsatz die-
ses Medikaments zu begründen, obwohl auch 
erklärt wird, dass es so viele Voraussetzungen 
gibt, es nicht zu tun, über die auch informiert 
wird. Ein netter Spagat, wenn man Fachwissen 
auch im Auftrag des Pharmakonzerns nicht ver-
leugnen will. 

Kexxtone® gehört nicht auf unseren Markt, 
verleitet es doch den Laien, sich darauf zu ver-
lassen und die wichtige Ketosevorbeuge über 
das Fütterungsregime und das Herdenmana-
gement zu vernachlässigen, d. h. „wirf Boli 
ein und Du kannst weiter alles dem Selbstlauf 
überlassen“. Die Tiere erkranken aber trotz Boli 
an Ketose! Und dann darf der Tierarzt zu be-
währter Stoffwechselmedikamentation greifen!
Eigenkontrollen zur Verbesserung der 
Nutztierhaltung: Prof. Blaha beleuchtet die 
Problematik wie schon in vorangegangenen 

Beiträgen praxis- und realitätsnah und frei 
von falscher Sentimentalität. Dennoch habe 
ich mit dem ersten Satz des Beitrags schon 
ein grundlegendes Problem: „Das Tierschutz-
gesetz fordert …, dass die Haltung von Tieren 
in vom Menschen als tiergerecht empfundenen 
Haltungssystemen erfolgt.“ 

Was Menschen als „tiergerecht“ empfinden, 
ist nun fürwahr ein weites Feld (man sehe nur, 
welche Auswüchse die Liebe zu Hund und Kat-
ze treibt oder wie viele Pferde von ihren „Be-
sitzern“ in asozialer Einzelhaltung gehalten 
werden). Ich habe einmal gelernt: Gesundheit 
bedeutet Leistung. Doch ob sich dieser Satz 
umkehren lässt, ist noch zu beweisen. Wenn 
unsere Nutztiere also die gewünschte Leistung 
bringen, dann fühlen sie sich auch wohl?

Selbstkontrolle durch den Landwirt ist für 
mich dann akzeptabel. Wenn er Leistung will, 
muss er Wohlsein schaffen. Über Fachkunde 
sollte ein ausgebildeter Landwirt verfügen. 
Dann aber wirken wirtschaftliche Zwänge 
und Moral. Hier kann und soll der Tierarzt die 
Kontrollfunktion übernehmen, und das nicht 
erst, wenn schlimme Schäden auftreten und 
andererseits frei von falscher Sentimentalität. 
Nun müsste nur noch geklärt werden, wie diese 
Leistung dem Tierarzt vergütet wird.

Außerdem sind auf jeden Fall gesetzge-
bende Gremien zu überprüfen, um fachlich 
zweifelhafte Verfügungen zu vermeiden. Ein 
Beispiel: Eine Familie möchte als Heimtier 
eine Ziege halten. Das Veterinäramt verfügt 
und kontrolliert die „sachkundige Haltung“: 
kein Anbinden, kein „Tüddern“, kein vom Bo-
den fressen (wo fressen Ziegen in der Natur?), 
Freilauf. Aber auf der anderen Seite muss zur 
Kennzeichnung dem kleinen Tier in jedes Ohr 
ein mächtiges Loch für die Ohrmarke verbracht 
werden. Die Durchführung wird dem Laien über-
lassen. Oder er muss sich jemanden suchen, 
der den Eingriff vornimmt, die Zange hat und 
keinen zu großen Schaden anrichtet. Ist das 
tierschutzgerecht?

 Leserbriefe 
Möchten Sie uns Ihre Meinung sagen?  
Leserbriefe sind willkommen! Bitte geben 
Sie Ihre vollständige Adresse mit Telefon-
nummer an und kennzeichnen Sie den Text 
ausdrücklich als „Leserbrief“. Es besteht 
kein Anspruch auf Abdruck – eine geson-
derte Benachrichtigung jedes einzelnen 
Einsenders ist leider nicht möglich. Die 
Redaktion behält sich außerdem das Recht 
auf Kürzungen vor.

LMU München Jahrgang 
1997–200X 

Ein Semestertreffen des Jahrgangs 1997 bis 
200x findet vom 18. bis 20. Juli 2014 in Mün-
chen statt. 

Wir treffen uns im Hotel & Gaststätte zum 
Erdinger Weissbräu, Lange Zeile 1–3, 85435 
Erding, Tel. (0 81 22) 88 00 10. 

Vorläufiges Programm: Freitag, 18.7., 
12.00: Besichtigung der Tiermedizinischen 
Einrichtungen der LMU München; Samstag, 
19.7., 8.30 Uhr: Vorträge, 14.00 Uhr: Brau-
ereibesichtigung, 19.30 Uhr: Gemeinsames 
Abendessen; Sonntag, 20.7., Frühstück/Ab-
reise/Individuelles Programm. 
Partner und Kinder sind willkommen!
Nähere Informationen: dassemestertreffen@
gmail.com oder auf Facebook unter „LMU-
München-Tiermedizin – Abgangsjahr 2003“.

Semestertreffen

Approbation
Bayern
Sonja Brodmann, München
Kathrin Dwarnicak, München
Daniela Eberle, München
Cosima Frenzel, Pullach
Caroline Fritz, Vaterstetten
Nadine Fritzenschaft, München
Laura Haggenmiller, Amerang
Linda Hagmayer, Nürnberg

Amtliches

Zu dieser Problematik habe ich noch zwei Ge-
danken:
Schmerzlose Ferkelkastration: Die seit 
Jahrzehnten eingefahrene Praxis ist für den 
mitleidigen Beobachter bestimmt schockie-
rend. Aber auch er möchte kein Fleisch mit Ge-
schlechtsgeruch essen. Also sollte man doch 
lieber Forschungskapazitäten in die Zucht von 
geruchlosen Ebern stecken oder Eber vor der 
Geschlechtsreife schlachten, als die bestehen-
de Praxis mit dem Betäubungsgebot verkom-
plizieren. Die geforderte Betäubung lässt nach 
Stunden ganz sicher nach, der Schmerz aber 
erst nach Tagen.
Haltung von Wildtieren: Selbst ernannte Tier-
schützer kämpfen gegen Zoo und Zirkus. Zuerst 
aber sollte man doch den Begriff „Wildtier“ 
definieren. Ist ein mit der Flasche aufgezoge-
ner Tiger eher als ein Wildtier zu betrachten als 
ein verwilderter frei laufender Hund von den 
Müllhalden Südosteuropas? Und von diesen 
werden dann meist nach dem Import noch 
mehrere in der Gruppe gehalten. Da sind wir 
dann wieder beim „Gelben Tuch“ für den, der 
dieser Horde dann begegnet.

DVM Dorothea Wende, Wahrsow
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Veronika Heigl, Pfaffing
Antonia Heitmann, München
Lisa Herold, Oberasbach
Dr. vet. Christina Carolin Igler, Fürth
Jana Kristin Isenburg, München
Lara Ißl, Hebertshausen
MV Dr. Katarina Janikova, Bayreuth
Christin Jerke, München
Elisabeth Kaul, München
Anna Katharina Kistler, Olching
Sandrina Klein, Ottobrunn
Sandra Klimm, Pfaffing
Svenja Emmi Catherine Klose, Neu-Ulm
Carolin Königsbauer, Windorf
Matthias Köstner, Mellrichstadt
Teut Kürn, Holzkirchen
Friederike Lämmer, München
Meike Janna Mands, München
Dott. Emma Manocchi, Augsburg
Daniela Mayer, Missen-Wilhams
Mag. med. vet. Johannes Mertens, Bayreuth
Vera Morbach, München
Julia Müller, Sulzberg
Bernhard Mutze, Bad Ditzenbach
Stefanie Neumann, Olching
Pia Fiona Palamides, München
Vanessa Philippi, München
Larissa Postrak, München
Anika Rahm, Scheidegg
Nora Rainer, München
Nicola Theresa Raizner, Berg
Ilka Rasch, Germering
Christina Ratzlaff, München
Dominique Rauch, Tutzing
Teresa Alexandra Rebelo Martins, München
Birte Rieseberg, München
Gerhild Rosenberger, München
Annkatrin Felizitas Schäfer, Tübingen
Anja Scheufele, München
Antonia Schüttpelz, München
Steffanie Senf, München
Regina Sigg, München
Christoph Gunther Stiebritz, München
Barbara Treß, München
Stephanie Vetter, München
Anna Voelchert, München
Lisa Walther, München
Friederike Winkler, München
Lisa Zimmermann, Unterhaching

Berlin
Dr. med. vet. Ahmad Al Aiyan, Berlin
Elena Ciornaia, Berlin
Nils-Jonas Clausen, Hamburg
Elisa Eggerbauer, Köln
Cyprienne Geilen, Berlin
Antje Klingner, Berlin
Stefanie Porbadnik, Berlin
Lisa Richter-Reichhelm, Berlin
Sarah Teitge, Berlin
Alberto Valverde Lopez, Berlin
Tina Vetters, Berlin

Niedersachsen
Annika Angenendt, Hannover
Laura Christina Boge, Hannover

Franziska Drößler, Beendorf
Katrin Barbara Hail, Hannover
Kristiina Maria Hakulinen, Hannover
Monika Harms, Strücklingen
Jana Linea Hasenburg, Hannover
Katharina Henrike Hohlbaum, Hannover
Lasse Axel Hardy Holstege, Hannover
Nadine Anja Kempa, Hannover
Rebecca Gabriele Knab, Hannover
Maria Knauft, Kempen
Saskia Anna-Karina Krack, Hannover
Apostolos Mantzikos, Hannover
Anna Petral, Wolfsburg
Anna Charlotte Pilgram, Hannover
Katharina Polaszek, Hamburg
Greta Lena Riel, Hannover
Susanne Pauline Roth, Hannover
Carmen Alexandra Nadine Sautter, Hannover
Sabrina Schmitz, Hannover
Katharina Theresia Schulze Balhorn, Senden-
horst
Heike Dorothea Thiemeyer, Hannover
Hayo Janssen Tongers, Hannover
Maximilian Peter Welter, Köln

Nordrhein-Westfalen
Sven Elisa Karel Adriaan Cooremans, Neder-
weert (NL)
Martha Johanna Fanfani, Arese (MI, Italien)
Andreea-Ioana Fieraru, Nettetal
Ana Gudec, Dorsten
Dr. Afrim Hamidi, Burk
Jasper Theodorus Hetterschijt, Dorsten

Laura Johanna Ruys, Düsseldorf
Margarita Schmal, Duisburg
Dr. vet. Sarah Theresa Schülke, Solingen
Rianne Nicole Maria van Helden, Kranenburg
Dr. vet. Sabrina Barbara Weber, Meggen (CH)

Sachsen-Anhalt
Andrzej Czaderski, Arnstein OT Welbsleben

Rückgabe  
der Approbation
Berlin
Barbara Hilser, Berlin
Sigrid Königsberg, Berlin

Brandenburg
Thomas Postatny, Hohenfinow

Erlaubnis zur Ausübung 
des tierärztlichen Berufs
Bayern
Dr. med. vet. Samart Dorn-In, gültig bis 
13. 4. 2018 im Regierungsbezirk Oberbayern

Niedersachsen
Stefan Timm, gültig bis 30. 6. 2015 in nicht 
selbstständiger Stellung als wissenschaft
liche Hilfskraft mit Abschluss an der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover, Klinik für 
Kleintiere, Bünteweg 9, 30559 Hannover
Dr. Hakan Gürler, gültig bis 31. 3. 2016 in nicht 
selbstständiger Stellung als wissenschaft
licher Mitarbeiter an der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover, Klinik für Kleintiere, 
Bünteweg 9, 30559 Hannover 

Beurteilungskompetenz 
des Amtstierarztes
Liegen gravierende Haltungsmängel bei der 
Betreuung von Pferden vor, dann kann die Be-
hörde die erforderlichen Maßnahmen vorab 
treffen. Hierzu gehört auch die Auflösung des 
Tierbestandes, wenn gegenüber dem Halter 
ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen wurde 
und ohne die Auflösung ein mit dem Wohl der 
Tiere unvereinbarer betreuungsloser Zustand 
entstünde. Bei der Einschätzung der Frage, ob 
die Tiere tierschutzwidrig gehalten wurden, 
ist von Bedeutung, dass beamteten Tierärzten 
insoweit vom Gesetz eine vorrangige Beurtei-
lungskompetenz eingeräumt ist. Nur so lässt 
sich ein tierschutzwidriger Zustand sofort 
beseitigen. 
(Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg, Az.: OVG 5 S 3.13)

jlp

Aus der	    
Rechtsprechung

VETIDATA steht als Informationsplatt-
form allen Tierärztinnen und Tierärzten 
offen, die Fragen zum Umgang mit Arz-
neimitteln haben.

Online kann in bzw. nach aktuellen 
Rechtsvorschriften sowie Angaben zu 
Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen 
recherchiert werden.

Per Telefon oder Mail können auch indi-
viduelle Fragestellungen geklärt werden.

Veterinärmedizinischer Informations-
dienst für Arzneimittelanwendung,  
Toxikologie und Arzneimittelrecht

http://www.vetidata.de 

Zur Registrierung verwenden Sie bitte 
den Benutzernamen: »praxis« und das 
Kennwort: »forum«.

E-Mail: info@vetidata.de

Servicerufnummer für Anfragen: 
Montag–Freitag: 9.00–16.00 Uhr

0180 500 91 19

(0,14 Euro/Min. im Festnetz, max. 0,42 
Euro/Min. aus den Mobilfunknetzen)
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W	 VO (EU) Nr. 364/2014 der Kommission vom 
4. April 2014 zur Änderung der Anhänge II und 
III der VO (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Höchstgehalte an Rückständen von Fenpy-
roximat, Flubendiamid, Isopyrazam, Kresoxim-
methyl, Spirotetramat und Thiacloprid in oder 
auf bestimmten Erzeugnissen
(ABl. L 112 v. 15. 4. 2014 S. 1)

W	Vierte VO zur Änderung tierseuchenrecht-
licher VO vom 17. April 2014
(BGBl. I Nr. 16 v. 25. 4. 2014 S. 388)

 Gesetze und	  
 Verordnungen	

Hinweise – Die „Hinweise“ sind ausge-
wählte Fundstellen aus dem Bundesge-
setzblatt I, dem Bundesanzeiger (soweit im  
BGBl. aufgeführt) und aus dem Amtsblatt 
der Europäischen Union.

Katzen in der Wohnungs-
zwangsräumung
Im Zuge einer Wohnungszwangsräumung wur-
den bei einem Mieter 40 Katzen vorgefunden. 
Dem Gerichtsvollzieher gelang es, den Kat-
zenhalter dazu zu bewegen, seine Tiere dem 
Tierheim vertraglich zu überlassen. In der Fol-
gezeit entstanden dem Tierschutzverein für die 
Unterbringung der Tiere Kosten in Höhe von 
rund 30 000 €. Diese Aufwendungen wollte der 
Tierschutzverein ersetzt haben und verklagte 
den Landkreis auf Ersatz dieser Kosten. Die 
Klage hatte aber keinen Erfolg. Eine Kosten-
erstattung richtet sich in erster Linie nach den 
zivilrechtlichen Vorschriften der Zwangsvoll-
streckung. Da hier nicht der Amtsveterinär die 
Anordnung getroffen hatte, kann der Landkreis 
auch nicht Kostenschuldner sein.
(Verwaltungsgericht Gießen, Az.: 4 K 3518/12)

jlp

Zweite Tierarztpraxis mit 
Fragezeichen
Es ist mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit 
vereinbar, wenn die Berufsordnung einer Tier-
ärztekammer die Errichtung einer Zweitpraxis 
einem Zustimmungsvorbehalt unterwirft und 
für die Erteilung der Zustimmung verlangt, 
dass berufsrechtliche Belange nicht beein-
trächtigt werden. Die Kammer darf einem 
Tierarzt, der seinen Zahlungspflichten gegen-
über dem berufsständischen Versorgungswerk 
nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist und 
erhebliche Beitragsrückstände angesammelt 
hat, wegen Verletzung der Berufspflichten die 
Zustimmung für eine Zweitpraxis versagen.
(Bundesverwaltungsgericht, Az.: 3 C 17/13)

jlp

Impfmerkblatt
Die BTK stellt seit 2003 einen Fragen- und 
Antwortkatalog zu häufigen Fragen rund 
um die Impfung von Hunden und Katzen 
zur Verfügung. Er ist dafür gedacht, in 
der Tierarztpraxis an kritische Tierhalter 
ausgehändigt zu werden. Die BTK hat das 
Merkblatt 2013 inhaltlich auf den aktuel-
len Stand gebracht und als ansprechen-
den Flyer mit dem Titel „Ein kleiner Pieks 
kann Leben retten“ gestaltet. 

Er steht zur Verfügung unter  
www.bundestieraerztekammer.de 

(Infos für Tierärzte /Merk- und Infoblätter). 

Tierärzte haben außerdem die Möglich-
keit, den Flyer zum Auslegen in ihrer 
Praxis professionell drucken zu lassen. 
Die dafür erforderliche hochauflösende 
Druckvorlage kann angefordert werden 
unter: presse@btkberlin.de

W	VO (EU) Nr. 398/2014 der Kommission vom 
22. April 2014 zur Änderung der Anhänge II 
und III der VO (EG) Nr. 396/2005 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich der Höchstgehalte an Rückständen von 
Benthiavalicarb, Cyazofamid, Cyhalofopbutyl, 
Forchlorfenuron, Pymetrozin und Silthiofam 
in oder auf bestimmten Erzeugnissen
(ABl. L 119 v. 23. 4. 2014 S. 3)

W	Durchführungsverordnung (EU) Nr. 399/ 
2014 der Kommission vom 22.  April 2014 
betreffend die Zulassung der Zubereitungen 
aus Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactoba-
cillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plan-
tarum CECT 4528 und Lactobacillus fermentum 
NCIMB 30169 als Zusatzstoffe in Futtermit-
teln für alle Tierarten
(ABl. L 119 v. 23. 4. 2014 S. 40)

W	Durchführungsverordnung (EU) Nr. 418/ 
2014 der Kommission vom 24.  April 2014 
zur Änderung des Anhangs der VO (EU) Nr. 
37/2010 über pharmakologisch wirksame 
Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der 
Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs betreffend Ivermectin
(ABl. L 124 v. 25. 4. 2014 S. 19)

W	Durchführungsbeschluss der Kommis-
sion vom 29.  April 2014 zur Änderung des 
Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich 
der Genehmigung nationaler Maßnahmen 
zur Verhinderung der Einschleppung des  
Ostreiden Herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) 
in bestimmte Gebiete Irlands und des Verei-
nigten Königreichs
(ABl. L 132 v. 3. 5. 2014 S. 79)

W  Verordnung (EU) Nr. 557/2014 des 
Rates vom 6. Mai 2014 zur Gründung 
des Gemeinsamen Unternehmens „In-
itiative Innovative Arzneimittel 2“
(Abl. L 169 v. 7. 6. 2014 S. 54) 

W	 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 483/ 
2014 der Kommission vom 8.  Mai 2014 zu 
Schutzmaßnahmen gegen die durch ein 
Deltacoronavirus verursachte Schweine-
Diarrhö in Bezug auf die tierseuchenrechtli-
chen Anforderungen an die Verbringung von 
sprühgetrocknetem Blut und Blutplasma von 
Schweinen, das zur Herstellung von Futtermit-
teln für Nutzschweine bestimmt ist, in die Union
(ABl. L 138 v. 13. 5. 2014 S. 52)

W	 VO (EU) Nr.  488/2014 der Kommission 
vom 12. Mai 2014 zur Änderung der VO (EG) 
Nr. 1881/2006 bezüglich der Höchstgehalte 
für Cadmium in Lebensmitteln
(ABl. L 138 v. 13. 5. 2014 S. 75)

W	 Berichtigung der Vierten VO zur Änderung 
tierseuchenrechtlicher VO vom 13. Mai 2014
(BGBl. I Nr. 21 v. 28. 5. 2014 S. 576)

W	 Richtlinie 2014/63/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Änderung der Richltlinie 2001/110/EG des 
Rates über Honig
(Abl. L 164 v. 3. 6. 2014 S. 1)

W	 Dritte Verordnung zur Änderung des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-
ches vom 28. Mai 2014. 
(BGBl. I Nr. 24 v. 13. 6. 2014 S. 698)
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 Pressestimmen 
Die Beiträge in dieser Rubrik sind Agentur-
meldungen oder Pressemitteilungen von 
Ministerien, Instituten, Verbänden und 
anderen Institutionen. Die Kürzel kenn-
zeichnen die jeweilige Quelle.

Aus der EU
Brüssel plant keine Verringerung der  
Tiertransportzeiten
Die EU-Kommission plant derzeit keine Rechts-
vorschläge zur „weiteren Verringerung“ der 
Tiertransportzeiten. „Die EU-Vorschriften 
erneut zu verschärfen, löst keine Probleme“, 
erklärte EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg 
auf eine Anfrage Dänemarks und Schwedens, 
die von den Niederlanden und Österreich 
unterstützt wurde. Zunächst einmal müsste 
man sicherstellen, dass die gültigen Regeln 
in der ganzen EU einheitlich umgesetzt wür-
den. Gleichzeitig betonte der Malteser, er wolle 
nicht ausschließen, dass die Kommission zu 
einem späteren Zeitpunkt auf die Transport-
zeiten zurückkomme. 

Dänemark, Schweden, die Niederlande und 
Österreich treten für eine allgemeine Begren-
zung der Transportzeiten von Schlachttieren 
auf acht Stunden ein. Sie verweisen dazu auch 
auf eine entsprechende Forderung des Euro-
päischen Parlaments. Die derzeit gültige EU-
Richtlinie sieht zwar bereits eine Obergrenze 
von acht Stunden vor, diese Schwelle gilt je-
doch nicht, falls besonders tiergerecht ausge-
stattete Fahrzeuge verwendet und Ruhezeiten 
eingeplant werden. 

Bundeslandwirtschaftsminister Christian 
Schmidt sagte vor Journalisten, er habe Ver-
ständnis für den Wunsch der skandinavischen 
Länder, über die Dauer grenzüberschreitender 
Tiertransporte zu reden. „Es muss kürzer wer-
den“, betonte der CSU-Politiker und wies darauf 
hin, dass die deutschen Regelungen in diesem 
Punkt strenger als die EU-Vorschriften seien. 

Die Europäische Kommission hatte in einem 
Bericht vom November 2011 teilweise „gravie-
rende Mängel“ bei Tiertransporten festgestellt, 
als Ursache wertete sie allerdings nicht Lücken 
im EU-Regelwerk, sondern dessen mangelnde 
Umsetzung und lasche Kontrollen in den Mit-
gliedstaaten.

AgE

Dänische Eierproduzenten verzichten auf 
das Schnabelkürzen 
Dänemarks Eierproduzenten verabschieden 
sich vom Schnabelkürzen bei Legehennen. Wie 
der Verband der dänischen Eierproduzenten 
(Danske Æg) mitteilte, verpflichtet sich die 
Branche ab dem 1. Juli 2014 zum vollständi-
gen Verzicht auf das Verfahren, mit dem bisher 
Federpicken und Kannibalismus bei den Tieren 
verhindert werden sollte. Die Regelung soll 

sowohl für die Boden- als auch die Freiland-
haltung gelten. Den Ausstieg möglich gemacht 
haben nach Angaben des Verbandes, der rund 
95 Prozent der gesamten Eierproduktion in 
dem skandinavischen Land vertritt, neue Hal-
tungsverfahren und Zuchtfortschritte. „Bei-
spiele aus anderen Ländern haben uns gezeigt, 
dass man nicht ohne gründliche Vorbereitung 
aus dem Verfahren aussteigen kann“, erklär-
te der Bereichsleiter von Danske Æg, Jørgen 
Larsen Nyberg . Nach mehrjähriger Vorarbeit 
sei die Branche jedoch überzeugt, dass der 
Schritt zu mehr Tierschutz bei Legehennen 
ohne erhöhte Kollateralschäden im Bestand 
bewältigt werden könne. 

AgE 

Landwirtschaft,  
Tierhaltung, Tierzucht
Anpassungen bei Zusammenführung der 
EU-Tierzuchtregelungen gefordert 
Die von Brüssel geplante Zusammenführung 
der Regelungen des EU-Tierzuchtrechts reicht 
laut Einschätzung des Bundesrates allein nicht 
aus, sondern muss durch „weitere Anpassun-
gen an aktuelle Entwicklungen und eine weit-
gehende Angleichung der tierartspezifischen 
Regelungen“ ergänzt werden. 

Das Ländergremium forderte in seiner  
Sitzung Ende Mai, die Bundesregierung solle 
bei den Beratungen z. B. darauf hinwirken, 
dass die Durchführung der Leistungsprüfungen 
und der Zuchtwertschätzung weiterhin den zu- 
ständigen Behörden gestattet sei. Es dürfe 
nicht sein, dass künftig ausschließlich aner-
kannte Züchtervereinigungen dazu ermächtigt 
seien. Handlungsbedarf sieht der Bundesrat 
außerdem hinsichtlich der Förderung der Zucht-
tiererzeugung. Es müsse sichergestellt werden, 
dass die geforderte finanzielle Unabhängig- 
keit der Züchtervereinigungen eine öffentliche 
Förderung nicht ausschließe. Deutliche Kritik 
übten die Länder an den EU-Vorschlägen zu  
den Kontrollen im Tierzuchtbereich. „Vorgela-
gerte“ systematische Kommissionskontrollen, 
die es auch bisher nicht gegeben habe, müssten 
aus dem Vorschlag gestrichen werden. Auch 
die amtlichen Kontrollen der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten seien in dem 
vorgesehenen Umfang nicht erforderlich und 
darüber hinaus nicht zu rechtfertigen. Für die 
Tierzuchtverwaltungen der Länder ergäbe sich 
nämlich ein erheblicher finanzieller und per-
soneller Mehrbedarf. Ferner sei die geplante 
Intensität der Kontrollen nicht nötig, weil Ver-
stöße im Tierzuchtbetrieb keine Auswirkungen 
auf die Gesundheit der Bevölkerung haben  
könnten. 

AgE

Tier- und Umweltschutz als zentrale Her-
ausforderungen für Zucht und Forschung
Auf die zunehmende Bedeutung von Tier- und 
Umweltschutzaspekten in der landwirtschaft
lichen Forschungs- und Zuchtarbeit hat 

Dr.  Bernhard Polten vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium hingewiesen. Im Rahmen 
der von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Rinderzüchter (ADR) mitveranstalteten Tagung 
des International Comitee for Animal Recor-
ding (ICAR) im Mai erklärte Polten, Forschung 
und Zucht seien die wichtigsten Gründe dafür, 
dass sich u. a. die Milchleistung innerhalb der 
letzten 50 Jahre annähernd verdoppelt hätte. 
Künstliche Besamung, Embryotransfer, geno-
mische Selektion und viele weitere Verfahren 
stellten beispielsweise in der Rinderhaltung 
sicher, dass mit weiter steigenden Leistun-
gen zu rechnen sei. Diese ökonomischen Zu-
gewinne stießen in der heutigen Gesellschaft 
allerdings zunehmend auf Widerstand, betonte 
der Leiter des Referates „Tier und Technik“ im 
Agrarressort. 

Polten sehe im wachsenden Wunsch der 
Bürger nach mehr Tierwohl und Umweltschutz 
in der Landwirtschaft aber ein wichtiges und 
berechtigtes Grundelement des sich ändernden 
Verbraucherwillens. Dieser stellt nach seiner 
Einschätzung gerade die Züchter und die sie 
begleitende Agrarforschung vor neue und 
große Herausforderungen. Künftig könne es 
nämlich nicht mehr allein darum gehen, die 
Milchleistung oder das Muskelwachstum der 
Tiere zu steigern, erläuterte der Fachmann. 
Wichtige Aspekte einer zukunftsfähigen und 
gesellschaftlich akzeptierten Zucht seien viel-
mehr Aspekte der Tiergesundheit und der Scho-
nung der natürlichen Ressourcen. Zucht und 
Agrarforschung müssten künftig daher stärker 
noch als bisher neben den ökonomischen auch 
ökologische und soziale Ansprüche erfüllen 
und damit im weiteren Sinne nachhaltiger 
werden, so Polten. 

AgE

Tierseuchen, 
Tierkrankheiten
Ausbruch der Rindertuberkulose  
im Saarland
Nachdem es bereits Mitte Mai zu einem ersten 
Ausbruch der Rindertuberkulose im Saarland 
gekommen war, wurde die Seuche Ende Mai 
bei einem Rind auf einem zweiten Hof in dem 
Bundesland diagnostiziert; bei 19 weiteren 
Tieren dieser Herde deutete ein Schnelltest 
auf eine Infektion hin. Daraufhin wurden nach 
Angaben des Landwirtschaftsministeriums in 
Saarbrücken am „aus Sicherheitsgründen“ 
mehr als 80 Mutterkühe des ersten Hofes und 
deren Kälber eingeschläfert. Nach Bestätigung 
aus dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) müss-
ten aus dem zweiten Bestand weitere 40 Rinder 
gekeult werden. Damit wollen die Behörden 
die Ausbreitung der Seuche verhindern, die 
auch auf den Menschen übertragen werden  
kann. 

Deutschland gilt seit 1997 als amtlich frei  
von Rindertuberkulose, weil weniger als 
0,1 Prozent des Gesamtbestandes infiziert ist. 

AgE

1004 Deutsches Tierärzteblatt  7/2014

Subakut ➜ Nachrichten und Meldungen



Tierseuchenbericht 	 für die Zeit vom 1. bis 31. März 2014

Grundlage: Tierseuchenbericht des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Neue Feststellungen (Zahl der Betriebe; bei Wildtiererkrankung Zahl der Einzeltiere)
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Jahr der letzten Feststellung 2012 20141 2009 20112 2013 20093 20094 2013 2012 20135 20136 20137 2014 2013

Schleswig-Holstein 1 — — — 1 6 — — — — — — — — — — 1 — — — — —
Hamburg — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Niedersachsen 7 — — — — 7 — — — — — — — — 1 — — — — 1 — —
Bremen — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
Köln 2 — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — —
Münster — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Detmold — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Arnsberg — — — — 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
Hessen
Darmstadt — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Gießen — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kassel — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — 2
Rheinland-Pfalz — — — — — 4 — — — — — — — — — — — — — — — —
Baden-Württemberg
Stuttgart — — — — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — — — —
Karlsruhe — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Freiburg — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tübingen — — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — —
Bayern
Oberbayern — — — — — 4 — — — — — — — — — — 1 — — — — —
Niederbayern 1 — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — —
Oberpfalz 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Oberfranken — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Mittelfranken — — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — —
Unterfranken — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
Schwaben — — — — — 4 — — — — — — — — — — — — — — — —
Saarland — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Berlin — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Brandenburg — — — — — 3 — — — 1 — — — — — — — — — — — 1
Mecklenburg-Vorpommern — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sachsen 
Chemnitz — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Dresden — — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — 1
Leipzig — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sachsen-Anhalt — — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — —
Thüringen — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Gesamtzahl 13 0 0 0 2 45 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 18 0 4
1 Hund, letzte Feststellung bei Hausschweinen 2000 / 2 Eber, letzte Feststellung bei Rindern 2000 / 3 Wildente, letzte Feststellung bei Hausgeflügel 2007 /  
4 Schwarzwild, letzte Feststellung bei Hausschweinen 2006 / 5 Taube, letzte Feststellung bei Hausgeflügel 2008 / 6 Rinder (bovine) / 7 Fledermaus (bat-lyssa-virus) /  
8 Mykobakterium caprae

Anzeigepflichtige Tierseuchen in Deutschland, die mehr als fünf Jahren nicht mehr aufgetreten sind (Jahr der letzten Feststellung): 
Affenpocken (2006), Beschälseuche Pferd (2002), Lungenseuche der Rinder (1926), Maul- und Klauenseuche (1988), Pockenseuche der Schafe und Ziegen (1920), 
Rinderpest (1881), Rotz [Malleus] (1955), Trichomonadenseuche Rind (2004), Vesikuläre Schweinekrankheit (1985). 
Noch nie aufgetretene anzeigepflichtige Tierseuchen in Deutschland: (zuletzt aufgeführt im DTBl. 5/2012, S. 714). 
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